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I n h a l t .  

 ̂ Verfassung der Städte. 
1. ?^)on dem Bau der Städte nach bestätigten Planen. 
2. Wa6 ven Städten rechtmäßig zugehöre. 
z. Die Slv.d:-Weiden sollen nicht bebaut, noch anstatt der vorigen neue angewiesen, 

noch gekauft werden. 
4. Von dem Schuz des gesezlichen Besizes in einer Stadt. 
5. Vom Eide der Treue. 
6. Von der Unterschrift an Eidesstatt bey der Aufnahm? in die Bürgerschaft. 
7. Verbot, irgend einer Stadt, ohne einen eigenhändig unterschriebenen Kaiserlichen 

Befehl, neue Steuern, Dienste, oder Lasten aufzulegen. 
8. Wo der Stadt-Magistrat wegen der Bedürfnisse der Stadt Vorstellung thut. 
9. Von dem Stadt-Buche zum Einschreiben der Hauser :c. 
z<?. Wer ein bürgerliches Gewerbe treibt, muß die bürgerlichen Steuern, Dienste 

und Lasten tragen. 
l l. Wer kein bürgerliches Gewerbe treiben kann. 
T2. Fremde, diG in einer Stadt bürgerliches Gewerbe und Handlung treiben, such 

"auch die bürgerlichen Lasten, Dienste und Abgaben zu tragen verbunden, 
«z. Ävn den Edelleuten, die in einer Stadt oder Vorstadt, Hauser, Gärten, 

Wohnplaze oder ein anderes Stück Land besizen. 
«4. Wer in der Stadt von den bürgerlichen persönlichen Abgaben und Lasten frey 

ist. 
55. Welche Hauser in der Stadt von Einquartirung frey sind. 
r6. Wie das bürgerliche Gewerbe geschüzt und gesichert wird. 
17. Von öffentlichen Schulen. 
18. Von Mühlen» 
19. Von den Krügen ;c. auf dem Stadt-Grunde. 
20. Von dem Handelshofe, und den Buden in Hausern. 
s i. Von gestempeltem Maas und Gewichte. 
22. Von der Brake der Waaren. 
sz. Vom Transport der Waaren zu Wasser und zu Lande. 
24. Die Einwohner der Kreise führen ungehindert Waaren nach und ÄUs der Stadt. 
SS. Von den wöchentlichen Markttagen in der Stadt. 
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»6. Vom Jahrmarkte. 
27. Vom Bau oder Kauf der Handels-Schiffe und Fahrzeuge. 
28. Vom Stadt-Wapen. 

Anmerkung. 
S. 

Von den Stadt-Einwohnern. 
Errichtung einer Stadtgemeinde, und von den Rechten derselben. 
29. Von der den Stadteinwohnern ertheilten Erlaubniß, sich zu versammeln. 
zo. Von der alle drey Jahre zu haltenden Versammlung de? Stadt-Einwohner. 
z z. Das Haupt der Bürgerschaft, die Bürgermeister und Rathmanner, die Stadt-

ältesten, und Richter des mündlichen Gerichts, werden von der Stadtgemeinde 
erwählt. 

Z2. Die Beysizer des Gouvernements-Magistrats, und die bürgerlichen Beysizer des 
Gewissengerichts, werden von der Gouvernements-Stadt erwählt. 

Z z. Von der Wahl der Beysizer in den Gerichten, aus den zur Stelle wohnhaften 
Bürgern. 

Z4. Von den zwep Rathmännern im Polizey-Amte. 
Z5. Pon der Erlaubniß, Kandidaten zum Ballotiren vorzustellen. 
z6. Von der Vorstellung gemeiner Bedürfnisse und des gemeinen Bestens wegek. 
Z7. Verbot, gefezwidrige Anordnungen zu treffen, oder Forderungen zu machen, die 

nicht mit den Gefezen bestehen können. 
z8. Wie sich die Stadt-Gemeinde in Absicht der ihr geschehenen Vorschläge zu ver­

halten hat. «tz 
Z9. Von dem Hause und Archiv der Stadt-Gemeinde. * 
40. Von dem Siegel der Stadt-Gemeinde. * 
41« Von dem Schreiber der Stadt-Gemeinde. 
42. Von der Kasse der Sradt-Gemeinde. 
4z. Persönliche Verbrechen eines Bürgers fallen nicht der ganzen Bürgerschaft zu Last. 
44. Die Bürgerschaft wird im Gericht durch einen Anwald vertreten. 
45. Was für Sachen vor den Gouvernements-Magistrat gehören. 
46. Errichtung eines Stadt Waisengerichts. 
47. Von den Gliedern des Stadt-Waisengerichts. 
48. Dem Stadt - Waisengericht wird die Sorge für die Perfon die Besizungen und 

Angelegenheiten der Wittwen und Waisen übertragen. 
49. Kein Bürger, der weniger als fünfzig Rubel von feinem Kapital entrichtet, oder 

noch nicht fünf und zwanzig Jahr alt ist, soll zu Stadt-Bedienungen gewählt 
werden. 

50. Ein Bürger, der kein Kapital hat, hat keine Stimme. 
Anmerkung. 



Ein Bürger ohne Haus, Kapital, oder Handwerk, oder der noch nicht fünf und 
zwanzig Jahr alt ist, kann weder in der Stadtgemeinde sizen, noch seine Stim­
me geben, noch gewählt werden. 

1-. Von der Ausschließung aus der.Stadt-Gemeinde wegen eines öffentlich bekann­
ten Lasters. 

Von dem in jeder Stadt zu haltenden Bürgerbuche. 
54. Von der Wahl de? ^tadt-Deputirten zur Errichtung'des Bürgerbuches. 
55. In das Bürgerbuch werden die Namen aller Bürger eingetragen, die in d^r 

Stadt Hauser oder anderes Vermögen besizen, oder in einer Gilde oder Zunft 
eingeschrieben sind. 

56. W.r nicht in das Bürgerbuch eingetragen ist, gehöret nicht zur Stadt «Ge­
meinde. 

57. Vom Gnadenbriefe. 

c. 

Znstrukzion zur Einrichtung und Fortsezung des Bürgerbuches. 
;8. Von Verfertigung des Verzeichnisses der Einwohner durch die Aeltesten. 

Anmerkung. 
59. Form des Verzeichnisses. 
60. Der Aeltefte übergiebt das Verzeichnis; dem Haupte der Bürgerschaft. 
61. Das Haupt der Bürgerschaft und die Deputaten verfertigen das Bürgerbuch. ' 
62 Von den sechs Theilen des Bürgerbuches. 
sz. Eigentliche Einwohner. 

Erklärung. 
Anmerkung. 

64. Die Gilden. 
Erklärung. 
Anmerkung. 

65. Die Zünfte. 
Erklärung. 

66. Fremde, oder Gaste aus andern Städten und Ländern. 
Erklärung. 

67. Namhafte Bürger. 
Erklärung. 

63. Beysaßen. 
Erklärung. 

69. Verbot, eine Familie ohne Beweis m6 Bürgerbuch einzutragen. 
70. Jede Familie bringt ihre Beweise bey. 
7 k« Von Untersuchung der Beweise. 
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72. Von dem Geldbeträge zur Stadtkasse beym Einschreiben emer Familie ins 
Bürgerbuch. 

7Z. Wer mit der Entscheidung nicht zufrieden ist, wendet sich an den Gouverne« 
mentS-Magistrat. 

74. Das Bürgerbuch soll der Stadtgemeinde vorgelesen werden. 
7). Das Bürgerbuch wird im Archiv der Stadtgemeinde, eine Abschrist davon m 

der Gouvernements-Regierung, und eine andere imKameralhofe, aufbewahret» 
76. Von der Forrsezung des Bürgerbuches. 

v. 

Beweist des Standes der Stadt-Einwohner» 
77. Beweise, daß jemand zu den Stadteinwohnern gehöre. 
78. Beweise des Standes der Stadteinwohner. 

Das Kirchenbuch. 
Zeugniß des Priesters und zweyer Glieder der Gemeinde» 
RevlsionSlisten. 
Revision. 
Ein Gilde-Schein. 
Ein Zunft-Schein. 
Verordnungen, Urkunden und Scheine, 
Bestallung. 
Gericht. 
Ehrenzeugniß. 
Dienste. 
Unbewegliches Vermögen in einer Stadt. 
Ein Zeugniß von den Gilden oder Zünften, wegen des angegeben Kapitals. 
Zeugnisse von Akademien oder Universitäten. 
Quitungen-. 
Quitungen von Seiten der Krons-Kassen. ^ 
Bücher, Rechnungen und Abrechnungen, 
Zollbücher u. d. gl. 
Waaren. 
Schiffe. 
Lieftrungs - oder Pacht - Kontrakte. 
Bezahlte Wechsel. 
Vertrage und Kredit. 
Vater und Großvater. 
Kaufbriefe und Pfandverschreibungen. 
Verschiedene andere Kredit bewahrende Beweise. Einer diese? Beweise 

ist hinreichend, um eine Familie ins Bürgeröuch einzutragen. 
79. 



75« Manifest vom i7ten Marz 1775. sechs und vierzigster Punkt: von den Freyge­
lassenen der Gutsherren. 

Von den persönlichen Freiheiten der Stadt-Einwohner, des mitlern 
Standes, oder der Bürger überhaupt. 

80. Was der mitlere Stand sey. 
8r. Von dem Nuzen der Städte, und von der Vererbung des mitlern Standes. 
82. Im welchem Fall ein Bürger seiner Frau den bürgerlichen Stand mittheilt. 
8z. Die Bürgerkinder erben den Bürger-Stand. 
84» Kein Bürger soll ohne Urtheil und Recht seines guten Namens, seines Lebens oder 

Vermögens beraubet werden. 
85. Ein Bürger wird Dom bürgerlichen Gericht gerichtet. 
86. Verbrechen, durch welche ein Bürger seinen guten Namen verliert. 
8?» Verbot, einem Bürger sein Vermögen zu nehmen oder zu Grunde zu richten. 
88. Recht des ersten Erwerbers. 
89. Von der Verjährung solcher Verbrechen, welche seit zehn Jahren ununtersucht 

geblieben sind. 
90. Ein Bürger kann allerhand Werkstühle und Manufakturen haben. 
91. Von Beschimpfungen. 

Von Beschimpfung einer Frau. 
Von Beschimpfung einer Frau, die selbst Abgaben bezahlt. 
Von Beschimpfung der Kinder. 

Von den Gilden und Gilde-Freiheiten überhaupt. 
92. Wer ein Kapital von tauftnd bis fünfzig tausend Rubel besizt, kann sich in 

die Gilde einschreiben lassen. 
9z. Vom Termin der-Einschreibung und Bezahlung vom Kapital. 
94. Die noch nicht abgetheilten Kinder zahlen nicht besonders. 
95. Kinder, die nach dem Tode ihrer Eltern sich noch nicht in die Verlassenschaft 

getheilt haben, zahlen nicht besonders. 
96. Die Verwandten eines Verstorbenen bezahlen, bis zur Theilung der Verlajsenschaft, 

nicht besonders. 
97. Wegen Verheimligung des Kapitals soll kein Angeber gehört und keine Untersu­

chung angestellt werden. 
98. Wer durch seine eigene Schuld Bankrot macht, wird aus der Gilde ausge-

schlossen. 
99« Von der Besreyung der Gildegenossen, Rekruten und Arbeiter zu stellen. 



loa. Die Gild-genossen können nach Maasgabe ihres angegebenen Kapitals mit der 
Krone Lieferungö- und Pacht-Kontratte schließen. 

lo l. Die Gildegenossen sollen weder zum Verkauf noch zur Aufsicht über Kröns-ÄZaa-
ren, noch zu verschiedenen andern dergleichen Kronsdiensten, noch zum Ein­
sammeln, Bewahren, und Zubereiten der Hof-und Krons-Gefalle und Sa­
chen gewählt werden. 

6. 

Von der ersten Gilde. 
los. Wer in die erste Gilde eingeschrieben wird. 
loz. Der Plaz unter den Gildegenossen wird nach der Größe des Kapitals be­

stimmt. 
104. Von dem Handel der ersten Gilde. 
105. Von Fabriken und Werken und Seeschiffen. 
ic>6. Erlaubniß, in einer zweyspänniqen Kutsche zu fahre«» 
107. Die erste Gilde ist frey von Leibesstrafe. 

Von der zweyten Gilde. 
108. Wer in die zweyte Gilde eingeschrieben wird. 
»Oy. Der Plaz unter den Gildegenossen wird nach der Größe des Kapitals bestimmt» 
i l o. Von dem Handel der zweyten Gilde. 
in. Von Fabriken und Werken und Fluß-Schiffen. 
112. Erlaubniß, in einer zweyspannigen Kalesche zu fahren. 
uz. Die zweyte Gilde ist frey von Leibesstrafe. 

t. 
Von der dritten Gilde. 

514. Wer in die dritte Gilde eingeschrieben wird. 
115. Der Plaz unter den Gildegenossen wird nach der Größe des Kapitals bestimmt, 
116. Von dem Minut-Handel der dritten Gilde. 
117. Von Manufacturen und kleinen Fluß-Fahrzeugen. 
118. Die dritte Gilde kann Wirthshäuser halten. 
i Verbot, in der Stadt anders als mit einem Pferde zu fahren. 

k. 

Von den Freiheiten der Zünfte. 
t W e r  i n  d i e  Z ü n f t e  o d e r  A c m i e r  e i n g e s c h r i e b e n  w i r d .  

S25. 



i»i. Es steht den Zunftleuten frey, ein Kapital anzugeben und der dadurch erlang 
ten Vortheile zu genießen. 

122. Von den Arbeiten der Zunftleute. 

123. 

Handwerks-Ordnung. 
1. Wem die Errichtung der Zünfte oder Handwerks-Aemter zukomme. 
2. Die Aemter oder Zünfte .stehen unicr dem Stadt - Magistrate oder Rakhhaufe. 
z. J.de Zunft bestehr aus Leuten eines Handwerks. 
4. Zur Errichtung einer Zunft gehören wenigstens fünf Meister. 
5. Jedes Handwerks-Amt soll eine Handwerks-Ordnung, und einen Ort zur Zusam­

menkunft haben. / 
6. Vom Makler. 
7. Keine Zunft oder versammeltes Amt kann die Handwerks-Ordnung andern. 
8. Verbot, in die Zünfte, Aemter, oder Gilden fremder 5andcr zu ttxtcn. 
9. Die Meister eines Handwerks wählen alle Jahr einen AmtS-Acttcrmann und seine 

Gehülfen. 
10. Der Amts-Aeltermann hat Siz im Stadtrathe. 
l i. Vom Haupte der Handwerks-Aemter oder Amtsherrn. 
12. Von der dem Amtsherrn zu erzeigenden Achtung und Folgsamkeit. 
iz. Von der Stimme des Amtsherrn im sechsstimmigen Stadtrathe. 
14. Der Amtsherr schlichtet die Händel und Streitigkeiten zwischen den Aemtern, 

und zwischen den Aelterleuten und Aemtern. 
15. Niemand kann ohne den Amtsherrn aus dem Amte gestoßen werden. 
16. Vom Eide. 
17. Eides-Formel. 

Anmerkung. 
IZ. Von der Pflicht des AmtS-Aeltermanns und seiner Gehülfen. 
19. Händel und Streitigkeiten, die das Handwerk betreffen, werden im Amte ent-

schiedtn. 
20. Die vorjährigen Aelterleute und ihre Gehülfen, haben die Aufsicht über das 

Gesellen-Amt. 
21. Von der Zusammenkunft der Handwerker. 
22. Von dem jüngsten Meister. 
2Z. Von der Amts-Stube. 
24. Von den drey Amts-Büchern. 
»5. Von Verlesung der Handwerks-Ordnung bey jeder Zusammenkunst. 
26. Alle ister, Gesellen, und Lehrlinge, sollen sich nach der Handwerks-Ordnung 

richten. 
27. Vo» Entlassung der Zusammenkunft der Handwerker. 

* * 28. 



2Z. Von dem Gehorsam gegen das Amt und den Aeltermann. 
29. Von dem Amts-Gewicht, Maaß, Probe oder Stempel u. s. w. 
z o. Von der Beobachtung des Gewichts, Maaßes, der Probe, u. s. w. 
z i. Von guter und untadelhafter Arbeit. 
Z2. Verbot, eine Taxe für die Arbeit zu bestimmen. 
zz. Wer für die Güte der Arbeit zu sorgen habe. 
Z4. Von der Amts-Schäzung. 
Z5- Von Bestimmung der Zelt, in welcher eine Arbeit verfertiget werden kann. 
z6. Die Aenuer können Vorstellungen thun. 
37. Verbot, die Urtheile abzuändern. 
z8. Für eine ungegründete Klage über das Amt, wird eine Geldbuße von fünf und 

zwanzig Rubel erlegt. 
39. Von der Handwerks-Kasse. 
40. Die Amts - 2(elterleute :c. erhalten jahrlich eine Belohnung. 
4r. Von den zwey Geldbüchsen der Handwerks-Kasse. 
42. Von der Eintreibung der Strafgelder, von den Rechnungen, und von der Bestra­

fung der Nachläßigkeit. 
4Z. Von dem Beytrage der Aemter zur Kirchen-Kasse. 
44. Die an das Amt gezahlte Strafgelder gehören der Handwerks-Kasse^ 
45. Von kranken Handwerkern. 
46. Von dem Alt-Gesellen und den Gesellen-Schaffnern. 
47. Von dem Gesellen-Amte. 
48. Von der Gesellen-Lade. 
49. Der Meister hat das HauSrecht über seine Gesellen und Lehrlinge. 
50. Wie die Meister, Gesellen und Lehrlinge sich gegeneinander zu verhalten haben. 
51. Wie sich der Meister gegen seine Gesellen zu verhalten habe. 
5 2. Wie sich der Meister gegen seine Lehrlinge zu verhalten habe. 
55. Wie sich die Gesellen gegen die Lehrlinge zu verhalten haben. 
54. Verbot, im trunkenen Muthe zu schlagen. 
55. Wie sich der Lehrling zu verhalten habe. 
56. Wo ein jeder ftine Klage anbringen soll. 
57. Verbot, in einer Sladt, wo ein Amt errichtet ist, ein Handwerk ohne Erlaubniß 

de6 Amtes zu treiben. 
58. Ein im Amte angeschriebener Meister, kann Gesellen und Lehrlinge halten. 
59. Wer nicht das Handwerk erlernet hat, soll nicht der Vorrechte des Amtes ge­

nießen. 
60. Wie diejenigen, die nicht im Amte angeschrieben sind, ihre Arbeit treiben. 
61. Von den Krons-Handwerkern. 
6 2. Von den Handwerkern, die Herren zugehören. 
5z. Ein Handwerker hat die Freiheit., sich zum Dienst zu vermiethen. 
64. Von Fremden und Ausländern. 



6 5- Wie es zu halten, wenn ein Handwerker seinen Wohnsiz ändert. -
<6. Von verarmten Handwerkern. 
67. Von Wittwen. 
6 z. Wie ein Gesell Meister wird. 
69. Von den Gesellen, die drey Jahre bey einem Meister gearbeitet haben. 
70. Von dem Geldbeytrage in die Handwerks - Kasse, bey der Aufnahme eines 

Meisters. 
71. Von der Annahme eines Lehrlings. 
72. Von dem Konttakt des Meisters mit dem Lehrlinge. 
7Z. Ein Lehrling soll nicht weniger als drey und nicht mehr als fünf Jahre lernen. 
74. Wie es zu halten, wenn de? Meister vor Endigung der Lehrjahre seines Lehr^ 

lings verstirbt. 
7Z. Kein Handwerker kann einen Lehrling ohne Vorwissen der Amts - Aelterleute 

verstoßen. 
76. Von dem Lohn der Gesellen und Lehrlinge. 
77. Der Meister soll dem Gesellen seinen Lohn bezahlen, der Gesell aber dem Mei­

ster arbeiteil. 
78. Der Meister soll dem aus seinem Dienst entlassenen Gesellen oder Lehrling ein 

Zeugniß geben. 
79. Vor. dem Lehrlings-Attestat. 
«0. Ein Meister kann keinen Gesellen oder Lehrling eines andern Meisters, ohne 

einen Schein annehmen. 
5l. Von der Annahme eines Gesellen. 
8 2. Von der Geldstrafe für die Weigerung, eine Wahl anzunehmen. 
8 z. Wie die Handwerker sich bey ihrer Zusammenkunft zu verhalten haben. 
84. Von der bey jeder Zusammenkunft des Amts zu beobachtenden Wohlanstäw-

digkeit im Worten und Betragen. 
K5. Für Schlägerey bey der Zusammenkunft, sollen die Schuldigen, außer der Bs< 

strafung, eine Geldbuße erlegen. 
86. Von Unanständigkeiten bey der Zusammenkunft der Handwerker. 
87. Bey der Zusammenkunft des AmtS soll niemand zum Trinken genöthlget werden. 
«S. Von der doppelten Geldstrafe des Amts - Aeltermanns und der Aeltermanns-

Gehülfen. 
zy. Von den Strafgeldern bey der Zusammenkunft und der Entlassung des Amts. 
95. Von angebrachten Beschwerden. 
91. Von dem Briefwechsel eines Amts mit dem andern. 
92. Niemand soll etwas solchen Personen, denen es nicht zu wissen gebührt, be­

kannt machen. 
9 Z .  Niemand ftll dem andern ms Wort fallen. 
94« Niemand soll im Amte Lärm machen. 
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95» Niemand soll seine Unzufriedenheit durch Geschrey auf der Strafie zu erkennen 
geben. 

96. Man soll nur unbescholtene Leute ins Amt aufnehmen. 
97- Ein peinliches Verbrechen gegen die Ruhe des Amtes, wird mit der Aus­

schliessung aus dem Amte bestrast. 
98. Wer ein schweres Verbrechen begangen hat, wird aus dem Amte gestoßen. 
99.  Wcr Bcutelschneiderey begeht, wird aus dem Amte gestoßen. 
Ivo. Kein Handwerker soll altes für neues oder eine Sache für eine andre ver­

kaufen. 
101. Der verursachte Schade und Verlust soll völlig ersezt werden. 
102. Strafe, wenn die Arbeit nicht zur bestimmten Zeit geliefert wird. 
ZOz. Welche Tage Arbeits- oder Feiertage sind. 
104. Von Versaumniß der Arbeitstage. 
105. Von den täglichen Arbeitsstunden. 
ic>6. Von Versaumniß der Arbeitsstunden. 
107. Für nachtliches Herumtreiben Geldbuße» 
108. Ein Gesell soll ohne des Meisters Erlaubniß nicht ausser dem Hause schlafen. 
109. Ein Gesell oder Lehrling; der ohne Vorwissen seines Meisters Arbeit über­

nimmt, wird mit Gefangnißstrafe belegt. 
110. Von der Beleidigung des Meisters. 
in. Wer nicht feine Strafe an die Handwerks-Kasse erlegt,-wird dem Stadt-Ma­

gistrat oder Nathhause überliefert. 
112. Die Zusammenkunft des Handwerks-Amts bestimmt jährlich die in den Straf­

punkten erwähnten Geldbußen. 
uz. Von wiederholte'.n Vergehen. 
114. Von dem Geldbeträge bey der viermonatlichen Zusammenkunst. 
115. Verbot, fremde Arbeit für die feine auszugeben, oder ein fremdes Handwerk 

zu treiben. 
116. Der Stadt-Magistrat ahndet die Vergehungen des Handwerks-Amts. 
117. Von der Aufrechlhaltung und Beobachtung der Handwerks-Ordnung. 

I.. 

Von Fremden, oder Gästen aus andern Städten und Landern. 
124. Freye Religions-Uebung für fremde Religionsverwandten aus andern Städten 

und Landern. 
,25. Die lateinisch-römischen Kirchen stehen unter dem Weißrußischen Erzbischofe. 
126.  Für die Augsburgischen Konfeßions-Verwandten werden Konsistorien errichtet. 
127. Von Einrichtung des Stadt-Magistrats einer Stadt, wo fünf hundert fremde 

oder ausländische Familien wohnhast sind. 
128. 



,28. Von Einrichtung des Zoll-Gerichts einer Stadt, wo fünf hundert fremde oder 
ausländische Familien wohnhaft sind. 

129. Von der den Fremden und Ausländern ertheilten Erlaubniß, nach Entrichtung 
der festgefezten Abgaben, sich wiederum wegzubegeben. 

i  zo. Die Ausländer können Fabriken und Manufakturen anlegen und unterhalten. 
5Z l. Die Auslander können Hütten und Werke anlegen und unterhalten. 

N. 

Von den Freiheiten der namhafte» Bürger. 
IZ2. Namhafte Bürger. 
izz. Erlaubniß, in einer zweyfpannigen und vierspännigen Kutsche zu fahren. 
iZ4« Erlaubniß, Hofe und Gärten ausserhalb der Stadt zu haben. 
1Z5. Namhafte Bürger sind frey von Lesbetstrafe. 
iz6. Von Fabriken, Werken und Schiffen. 
iZ7. Wenn der Vater, Sohn, und Enkel, namhafte Bürger gewesen sind, so ist 

lezterer berechtiget, um den Adel Anfuchung zu thun. 

Von den Beysaßen und ihren Freiheiten überhaupt. 
iz8. Von der Freiheit, sich unter die Beysaßen einschreiben zu lassen. 
139. Von den Bauern, die sich unker die Beysaßen einschreiben lassen. 
14c). Die Beysaßen können Werkstühle und Manufakturen haben. 
?4i. Von Buden mit eigenen Manufakturen. 
142. Von andern Gewerben und Handthierungen. 
145. Erlaubniß für die Beysaßen, Krons-Lieferungen und Pachten nach Maasgabe 

des Kapitals, nach welchem ihre Stadtabgaben eingerichtet sind, zu übernehmen. 
144. Erlaubniß, mit allerhand kleinen Waaren zu handeln. 
?45. Verbot, in der Stadt in einer Kutsche und mit zwey Pferden zu fahren. 

0. 

Von den Stadt-Einkünften. 
146. Stadt-Einkünfte von der Zoll-Einnah-ne. 
147. Stadt-Einkünfte von dem Verkauf der Getränke. 
Z48. Das Vermögen der ausgestorbenen Bürger-Familien gehört der Stadt. 
149» Einkünfte von Mühlen, Fischereyen und Fähren auf dem Stadtgrunde. 
150. Von den Strafgeldern der Bürger. 
551. Von dem Gebrauch der Stadt-Einkünfte. 



«5 2. Worin die Stadt-Ausgaben bestehen soften. 
15?. Erlaubniß, Banken anzulegen, oder Kapitale in öffentliche Banken zu lege». 
154. Ausser den bestimmten Stadt-Ausgaben, sollen ohne Erlaubniß des Gouverneurs 

keine neue gemacht werden. 
555. Von Ablegung der Rechnungen über die Einnahme und Ausgabe einer Stadt» 

?. 
Von dem gemeinen Stadtrats und dem fechsstimmigen Stadtrats 
156. Berechtigung der Städte, einen gemeinen Stadtrath zu errichten. 
157. Was für Personen den gemeinen Stadtrath ausmachen. 
158. Errichtung der Stimme der wörtlichen Stadt, Einwohner, 
159. Errichtung der Stimme der Gilden. 
160. Errichtung der Stimme der Zünfte. 
161. Errichtung der stimme der Fremden oder Gäste. 
162. Errichtung der Stimme der namhaften Bürger. 
i6z. Errichtung der Stimme der Beysaßen. 
164. Von der Vahldes sechsstimmigen Stadtraths. 
,65. Was für Personen den sechsstimmigen Stradtrath ausmachet?, 
166. Wie die Glieder des Stadtrathes ihren Siz nehmen. 
167. Pflichten des Stadtrathö. 
x68. Der Stadtrath soll sich nicht in Gerichtssachen mischen. 
169. Aufrechterhaltung der Stadt-und Handwerks-Ordnung. 
170. Verbot, Vorstellungen oder Anordnungen zu machen, die der Stadt- oder Hand­

werks «Ordnung oder andern Gesezen zuwider sind. 
571.  Von dem Versammlungs-Orte des Stadtraths und seinem Sieges. 
172. SizungStermin des gemeinen Stadtraths. 
175. Vom sechsstimmigen Stadtrath. 
174. SizungStermin des sechsstimmigen Stadtraths. 
»75. Der sechsstimmigc Stadtrath versammelt sich an den Versammlungs - Orte des 

gemeinen Stadtraths, und legt ihm alte zweifelhafte Falle zur Entscheidung vor. 
176. Ueber den gemeinen oder sechsstimmigen Stadtrath beschweret man sich beym 

Gouvernements ^Magistrat. 
177. Von der Verwaltung der Stadt-Einkünfte und Abgaben, und von Ablegung der 

Rechnungen. 
175. Von der gegenseitigen Hülfleiflung in Sachen, die den Kaiserlichen Dienst und 

das gemeine Beste betreffen. 



Von Gottes hülfreicher Gnade 
Wir Katharina die Zweyte, 

Kaiserin und Selbstherrscher!!! 
von ganz Rußland, 

von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod, Zarin von 
Kasan, Zarin von Astrachan, Zarin VW Sibirien, Zarin 
des Taurischen Chersones, Frau zn Peskow und Großfürstin 
von Smolensk, Fürstin von Ehstland, Ließand, Karelen, 
Twer, Jngorien, Permien, Wätka, Volgarien und ande­
rer Lander; Frau und Großfürstin von Nowgorod des 
niedern Landes, von Tschernigow, Nasan, Polozk, Rostow, 
Jaroslawl, Beloosero, Udorien, Obdorien, Kondim, Wi« 
tepsk, Mstislawl, der ganzen nördlichen Gegend Gebieterin, 
und Frau des Landes Zwerien, der Kartalinischen und 
Grusinischen Zaren und des Kabardinischen Landes, der 
Tscherkasischen und Gebürg - Fürsten und anderer Erb-Frau 
und Beherrscherin. 

eit der erste» Errichtung der bürgerlichen Gesellschaften, ha­
ben alle Völker den Nuzen und die Vortheile erkannt, welche die An­
lage von Städten nicht nur den Einwohnern derselben, sondern auch 
denBewolmern der umliegenden Gegenden gewähret. Kehren Wir zu 
dem mit Dunkelheit bedeuten Alterthume zurück, so finden Wir überall 
daö Andenken der Stifter von Städten gleich dem Andenken der Ge< 

A sezgeber 



Don dem Schuz des Alle Bewohner der Städte, werden bey dem 
g-ftjlich-n B-sizes in ei- rechtmäßigen und gesezlichen Eigenthume und Be-
ner Stadl. ihres sowohl beweglichen als unbeweglichen Ver-

mögens geschüzt und erhalten. 
5. 

Vom Eide der Treue. Jeder, der sich in einer Stadt niederläßt, ist durch 
seinen vor Gott dein Allmächtigen geleisteten Eid, zu 
unverbrüchlicher Treue uns Untertänigkeit gegen 
Jhro Kaiserlichen Majestät Person verbunden. 

«. 
Von der Unterschrist im Wer sich in einer Stadt niederläßt, ist verbun-

Eidesstatt bep der Auf- den, sich an Eidesstatt zu unterschreiben, daß er das 
nähme IN die Burg« Bürgerrecht annehme, und sich alle bürgerliche La-

sten zu tragen verbinde. 
7. 

Verbot, irgend einer Keine obrigkeitliche Personen, noch Stellen, 
Stadt ohne einen eigen-sollen sich unterfangen, irgend einer Stadt neue 
händig unterschriebenen Steuern, Dienste, oder Lasten, aufzulegen Wenn 
Kaiserlichen Befthl, neue jemand von einer »Stadt gesezwidrige oder lästi­
gsten Mfwl'-gm' Se und beschwerliche Sachen verlangt, so soll der 
j-ajten auM-gen. Sradt - Magistrat deshalb seine Beschwerde beyin 

Gouvernements-Magistrat und zugleich beym Se­
nat anbringen, welcher gleichfalls ohne einen eigen­
händig unterschriebenen Kaiserlichen Befehl keine 
Steuern, Dienste, oder Lasten auflegen kann. 

Wo de» Stadt-Magi- Wenn der Stadt-Magistrat inder Stadt irgend 
str-t wegen der Bedurf- einige Bedürfnisse und Mängel gewahr wird, so soll 
Nisse der Stadt Borstel-̂  deshalb zu rechter Zeit sowohl dem Gouverne-
wng thut. ments - Magistrat als der Gouvernements - Regie­

rung Vorstellung thun, welche die SacheMErwä-
gung zieht, und wenn der Gouverneur darüber keine 

V«r-



Verfügung zu machen berechtiget ist, solche laut ih­
rer Jnsttnkzion gehörigen Orts weiter vorzustellen 
hat. 

Der Stadt-Magistrat soll ein Buch halten, in Von v-m SrMlm-h«' 
welchem alle Häuser, Gebäude, Pläze, und Lände- i»m Einschreiben der 
reyen der Stadt, unter gewissen Nummern emge-H^-<. 
tragen und beschrieben seyn müssen, damit alle die­
jenigen, die auf Häuser Geld geben, oder ein Haus, 
oder anderes Gebäude, oder einen Pia;, oder ein 
Stück Land, kaufen oder miethen wollen, in diesem 
Buche nachsehen und ihr Geld sicher anlegen kön­
nen. 

Ein jeder, der in einer Stadt bürgerliches Ge- Mr cm bürgerliches 
werbe, Handlung, oder ein Handwerk treibet, ist soG-werb- rr-ib-t,nwß die 
wie alle übrige Bürger derselben, alle sowohl persön- bürgerlich-» Steuern, 
tiche als dingliche Auflagen, Dienste und Lasten, zu Dienste und Lasten tra­
tragen verbunden, es sey denn, daß er durch eine be-s«. 
sondere Anordnunz davon befreyt wäre. 

Il ' 
Wer nicht in die Bürgerschaft einer Stadt ein- Wer f-m bürgerliches 

geschrieben ist, soll auch kein bürgerliches Gewerbe G-w«b- trubm ka«„. 
treiben, bey Gefahr der in den Gesezen hierüber be­
stimmten Ahndung. 

? 2. 

Leute aus andern Städten, die sich in irgenö Fremde, die in ein-? 
emer Stadt niederlassen, daselbst Handel und Ge- Stadt bürgerlich-s Ge­
werbe treiben, und der dasigen Bürgerrechte genics- werbe und Handlung wei­
sen, stehen in Absicht ihres Handels und Gewerbes, «mdauch di- bürger-
unter der Gerichtsbarkeit des Stadt-Maqistrats die- L-st-«, Dienst- und 
ser Stadt, und müssen sich allen dasigen sowohl per- zu »«gen per­
sönlichen als dinglichen Lasten, Diercken und Abga­
ben unterziehen. 

iz. Edek-



IZ. 
Bon den Edelleuten, Edelleute, welche in einer Stadt oder Vorstadt 

die in einer Smdt, oder eigene Häuser, Gärten, Land, oder Wohnpläze be­
Vorstadt, Häu,-r, G.»-sî n, sie mögen felbige selbst bewohnen oder an an­
ten. dere verMiethen, sind keinesweges von den bürgerli-
a d-r-s Stuck Land be-ch  ̂Lasten befreyt, sondern müssen für solche unter 

der Stadt-Gerichtsbarkeit stehende Häuser, Gärten, 
Pläze, und Ländereyen, mit den übrigen Bürgern 
gleiche Lasten tragen, nur sind sie durch ihre adeliche 
Würde, von perfönlichenAbgaben und Diensten be­
freyt. Wenn aber jemand von ihnen sein Haus, 
Garten, Wohnplaz oder anderes Stück Land, in der 
Stadt oder Vorstadt, verkaufen will, so soll er des­
halb dem Stadt-Magistrat Anzeige thun. 

14. 
Wer in der Stadt von Alle in Kaiserlicher Majestät Kriegs- oder Ei­

den bürgerlichen persön- vil-Diensten stehende Personen, die entweder wegen 
lichen Abgaben und La- ihrer Bedienung oder wegen eigener Angelegenhei-
sten frey ist. tm in einer Stadt wohnen, oder sich eine Zeitlang 

daselbst aufhalten wollen, und kein bürgerliches Ge­
werbe treiben, sind insgesammt von allen bürgerli­
chen Lasten, Abgaben, und Diensten befreyt. 

Welche Häuser in der Die Häuser, in welchen ein Bürgermeister, 
SladtvonEinquarrirung Agthinann oder Haupt der Bürgerschaft wolmt, 
srep sind. sind (sehr dringende Fälle ausgenommen) von Ein-

quartirung frey. 
16. 

Wie das bürgerliche Alles bürgerliche Gewerbe soll durch gerechtes 
Gewerbe geschüjt und ge- Gericht und gutePolizeyordnungbefchüzt, gesichert 
sichert wird, und befestiget werben. 

Von öffentlich», Schv- Es wlrd hiemit wiederholentlick anbefoblen, in 
lci>. jeder Stadt, nach Anleitung des MstenPunkts der 

Ver-
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Verordnungen vom ?ten November 1775 und an­
derer hierüber ergangenen Kaiserlichen Befehle, öf­
fentliche Schulen zu haben und einzurichten. 

18. 

Es wird hiemit den Städten erlaubt, auf ih- Von Mühl-n. 
rem Grunde und Boden, an bequemen Stellen, 
Mehl- und ̂ äqe-Mühien, oder irgend andere Wind­
oder Wasser-Mühlen zu beflzen und anzulegen. 

19. 
Es wird hiemit den Städten erlaubt, an den V°» den Krüg-n -c. 

Wegen, auf ihrem Grunde und Boden, Garküchen, aus dem Smdl-Gm»de. 
Krüge, Herbergen, und Gasthöfe anzulegen, zu un­
terhalten lind zu vermiethen. 

20. 

Es wird der freyen Willkühr der Bürger über- Von dem Handelshofe, 
lassen, zum Aufbewahren und Verkauf der Waa-und d-n Buden in Häu-
ren, in der Stadt einen Handelshof (Gostinnoistrn. 
Dwor) anzulegen und gehörig zu unterhalten, oder 
in eben dieser Abficht in ihren Häusern Buden und 
Magazine zu haben. 

. ^ 21. 

In jeder Stadt soll gestempeltes Maaff und Von gestempelten Maaß 
Gewicht gehalten, und mit selbigen nach den deshalb»»» E-w>ch«-. 
ertheilten Vorschriften verfahren werden. 

Es wird denStädten erlaubt, zurVermehrnng Vond-rBrak-derWag-
und Sicherung des guten Glaubens im Handel, ei- rm. 
ne Brake der Waaren einzurichten, wobey sie sich 
nach den deshalb ertheilten Vorschriften zu richten 
haben. 

2Z. ES 



tZ. 
vom Transport der Es steht den Bürgern der Städte frey , ihre 

Waaren zu Wasser und Waaren, sowohl zu Wasser als zu Lande, wolM 
t" L«nde. und wie sie es für gut befinden, zu verführen. 

-4. 
Di- Einwohner »er Die Eimvohner der Kreise können ihre Pro-

Kreise führen ungehindert dnkte, Handarbeiten, und andere Waaren, frey und 
56^"'"ch ""d "us ̂ gehindert zur Stadt bringen, unö alle zu ihrem 
«x vmvr. Gebrauch nothige Waaren ungehindert aus der 

Stadt führen; auch foll man von ihnen weder elneAn-
gabe ihrer nach der Stadt gebrachten Landprodukte, 
Handarbeiten öder anderer Waaren, noch eine An­
gabe dessen, was sie aus der Stadt zu ihrem nöthi­
gen Gebrauch mit sich nehmen, noch, wenn in der 
Gegend keine ansteckende Krankheit herrscht, das 
Anschreiben ihrer Pässe verlangen. 

25-

Bon den wöchentlichen Es sollen in allen Städten wöchentliche Markt-
PkaxktMen in per Stadt. Täge und Markt-Stunden angesezt, und zu diesem 

Ende Zeit und Ort bestimmt werden, wenn und wo 
die Zustlhr, der Kauf, und Verkauf, am bequemsten 
geschehen könne. Der Stadl-Magistrat soll an dem 
zum Markt-Plaze bestimmten Ort eine Fahne aus 
richten lassen, um dadurch das Zeichen zur Eröf-
nung und Schließung derMarktzejt zu geben. So 
lange nemlich diese Fahne aufgezogen wehet, soll nie­
manden die Landprodukte im Großen zu kaufen, zu 
verkaufen, oder aufzukaufen, erlaubt seyn, sobald 
aber die Fahne herab gelassen wird, ist dieses Ver­
bot aufgehoben; auch stehet es einem jeden frey, sei­
ne unverkaufte Waaren, wieder aus der Stadt zu 
fuhren. 

26» 
vom Jahrmärkte. Es sollen in jeder Stadt, nach Ersorderung der 

Lage und anderer Umstände, jährlich ein oder meh­
rere 



' » 

eere Jahrmärkte gehalten, und deshalb Zeit und Ort 
bestimmt werden, wenn und wohin die Eimvohner 
fremder Städte ihre Waaren anführen, und unge­
hindert, Handel, Kauf und Verkauf treiben können: 
auch soll niemand gehindert werden, seine unverkauf­
te Waare» wieder aus der Stadt zurück zuführen. 

ES steht den Stadt-Einwohnern frey, allerhand V°m B->« °d-r Kauf 
Handelsschiffe und Fahrzeuge, entweder selbst zu er- d-r Hand-is -SchW «»» 
bauen, oder aus andern Orten und Ländern zu ver- 8-^«-»«-. 
schreiben, oder zu miethen, zu unterhalten, und ent­
weder beladen oder unbeladen zur nahen oder wei­
ten Fahrt zu gebrauchen. 

Jede Stadt soll ein von Kaiserlicher Majestät D-m StM-W»xe«. 
eigenhändig bestätigtes Wapen haben, und sich deß 
sen in allen Stadts-Angelegenheiten bedienen. 

Anmerkung. 
In den Gnaden-Briefen wird hier das eigent­

liche mit den gehörigen Farben illuminirte Wapen 
der Stadt, und darunter die Beschreibung desselben 
eingerückt. 

Von den Stadt-Einwohnern. 
Errichtung einer Stadt-Gemeinde, und 

von den Rechten derselben. 

Wir ertheilen den Einwohnern jeder Stadt die «»»d-r de» s»w 
gnädige Erlaubmß, sich in ihrer Stadt zu versam-Sinw°hnmi-«he>lt-nEr-
meln, eine «vtadt-Gemeinde zu errichten, und fol-l<mb»iß. sich zu v-csa«, 
gender Rechte und Freiheiten zu genießen. "ici». 

B ?c>. 
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Von d«r all-d--y Jahr Die Stadt-Einwohner versammeln sich auf 
zu hakenden Versamm-Befehl und Erlaubniß des General-Gouverneurs 
lung der Smdt-Einwoh-oder Gouverneurs alle drey Jahre zur Winterszeit, 
"°r. sowohl zur Besorgung der ihnen erlaubten Wah­

len, als auch zur Anhörung der Vorschlage des Ge­
neral-Gouverneurs oder Gouverneurs. 

Zi. 
Das Haupt t«r Dür- ^ Zufolge des ?2sten Punkts der Verordnungen 

g-rschaft, die Bürgerinn-zur Verwaltung der Gouvernements des rußischen 
ster und Rachmanner, die Reichs, werden, in allen Städten und Flecken, das 
ktadtältesten und Richter Haupt der Bürgerschaft, die Bürgermeister und 
des mündlichen Gerichts RathMnner, alle drey Jahre, die Stadtältesten und 

 ̂Richter des mündlichen Gerichts aber jedes Jahr, 
-rivayit. von der Stadt-Gemeinde durchs Ballotiren erwäh­

let. 

z-. 
Di-Beysizer des Gou- Zufolge des 7?sten Punkts der Verordnungen 

«ern-m-ms-Magistrats, zM Verwaltung der Gouvernements, werden die 
und die bürgerlichen Bey-Beysizer des Gouvernements-Magistrats und die 
siz-r des Gewissengerichts, Beysizer des Gewissensgerichts alle drey Jahre von 

Gouverneimnts-Stadt aus den Kaufleuten und 
" -rwaplt. zzgxgern derselben Stadt durchs Ballotiren erwählt, 

und dem Gouverneur vorgestellt, welcher, wenn die 
Gewählten keinem öffentlichen Tadel ausgesezt sind, 
ihnen Siz zu nehmen erlaubt. 

zz. 
Von der Wahr der Die Beysizer in den Gerichten, werden aus den 

«epnzerin den Gerichten, , ur Stelle wohnhaften Bürgern, oder aus denen, 
aus den zur Stelle wohn-hje im Bürger-Buche eingetrieben, und nicht in 
yalt-n ^«rgem. Handlungs - oder andern ihr Gewerbe betreffenden 

Angelegenheiten abwesend find, erwählet. 
Z4-



Z4. 
Zufolge des 2tenPunkts derPolizey-Ordnung, Von d-» zwey MH-

stzen imPolizeyamte, außer dem Stadtvogte u»d«änmm>mPolizepamt-. 

den Vorstehern der peinlichen und bürgerlichen Sa­
chen, zwey Rathmänner der Stadt. 

z;. 
Wenn die Wahl äus der ganzen Bürgerschaft Von d?r Erlaubniß, 

zu langwierig »md zu unbequem scheint, so ftebts Kand>d.«c„ zumBalloti-
der Stadtgenleinde frey, sich in jedem Theile der 

Stadt besonders zu versammeln, und Kandidaten 
zum Ballotiren vorzustellen. 

Z6> 

Es wird der StM-Gemeinde erlaubt, wegen Von d-r Vorst-llun, 
klarer gemeinen Bedürfnisse oder des gemeinen Be-g«m-i»-rB-dürf,iiss-,und 
stens wegen, dem Gouverneur Vorstellung zu thun, d-s s-m-m-n Bestens. 

??-

ES wird der Stadt-Gemeinde verbotm, gesez- «»bot, g-s-zwidrige 
widrige Anordnungen zu treffen, oder Forderungen Anordnungen zu rreften, 
zu mächen, die mit den Gemen nicht bestehen kon-°d-r Forderungen,»ma-
nen, bey Sirafe, im ersten Fall (nemlich ftir gestochen, di- mit den Ges-z-« 
widrige Anordnungen), außer der Kaßazion der ge--"^ b-st-h-n tonnen, 
sezwidrigen Anordnungen, einer von der Gemeinde 
zu entrichtenden Geldbuße von zweyhundert Rubel: 
»in zweyten Fall aber (nemlich für Forderungen die 
nicht mit dm Gcfezen bestehen können), der Kaßa­
zion solcher unschicklichen Forderungen; welches der 
Wachsamkeit der Gouvernements-Anwälde, zufol­
ge des zweiten Gegenstandes ihrer Amtspflicht, em­
pfohlen wird. 

Wenn der General-Gouverneur oderGonvcr-1-  ̂d-rchr 
neur der Stadt-Gemeinde Vorschlage thut, so nimmt g-sch-h-n-n Vorschläge,» 

2 verhalten hat« 



sie selbige in Erwägung, und ertheilet darauf eine 
anständige, den Gefezm und dem gemeinen Besten 
gemäße Antwort. 

z?. 
Von de« Haust mldAr- Es wird der Stadt - Gemeinde erlaubt, ein 

chiv der Smdtg-iminde.Haus zu ihrer Versammlung und zu ihrem Archiv 
zu haben. 

40. 
Von dem Siegel der Es wird der Stadt-Gemeinde erlaubt, ein Sit« 

S-adtg-memde. gel mit dem Stadt- Wapen zu haben. 
41. 

Von dem Schreiber Es wird der Stadt-Gemeinde erlaubt, ihren 
ter Stadtg-meinde. eigenen Schreibe  ̂zu haben. 

42. 

Von der Kasse der Es wird der Stadt-Gemeinde erlaubt, aus ih-
Stadtgein-inde. rm freywilligen Beyträgen eine besondere Kasse zu 

errichten, und selbige nach ihrem gemeinen Gutbe­
finden zu gebrauchen. 

4Z. 
Persönliche Verbrechen Persönliche Verbrechen eines Bürgers sollen 

«Ines Bürgers fallen nicht keineswegs der ganzen Bürgerschaft zur Last ge, 
der ganzen Bürgerschaft legt werden. 
zur Last. 44. 

DieBürserschaftwird Die Stadt-Gemeinde soll nie selbst vorGericht 
im G-richtdurch-wn An-erscheinen, sondern daselbst durch ihren Anwald ver-
«ald vertreten. treten werden. 

45. 
Was für Sachen vor Zufolge des ZI 5ttnPunkts der Verordnungen zur 

den Gouvernemems-Ma- Verwaltung der Gouvernements, gelangen an den 
gistrat gehören. Gouvernements-Magistrat,alleSachen, welcheP ri-

vilegien, streitigen Besiz und alle übrige allgemeine 
Angelegenheiten der Stadt, oder die Rechte der An-
wälde betreffen; alle diese Sachen, nebst den Appella-
,, . zionm 



zionen von den Stadt-Magistraten, den Waisenge­
richten und den Rathhäusern, gehören unmittelbar 
vor den Gouvernements-Magistrat. 

Nach Inhalt des zo und 29Zsten Punkts der Errichtung-m-sSt«»?-

Derordnungcn zur Verwaltung der Gouverne- W.ul-iiM,ch!s., 
ments, wird bey jedem Stadt-Magistrate, für die 
Wittwen und uninündigen Waisen der Kaufleute 
und Bürger, ein Stadt-Waisengcricht errichtet. 

47. 
Nach Inhalt des zisten und 294sten Punkts B°n de» M-d-r» d-s 

der Verordnungen zur Verwaltung der Gouverne-Smdt-Wais-ng-richrs. 
ments  ̂sizen im Stadt-Waistngericht, das Haupt 
der Bürgerschaft als Vorstzer, zwey Glieder des 
Stadt-Magistrats, und der Stadt-Aelteste. 

48. 

 ̂ Nach Inhalt des 297sten Punkts der Verord- Dem Stadt-Waisen-
nungm zur Verwaltung der Gouvernements, ist g-richt wird die Sorge 
dem Stadt-Watsengericht nicht nur die Sorge für für die P-rso», die B--

die nach allen Arten der Stadt-Einwohner nachge-«hu»g«n und Ang-i-g-n. 
bliebenen unmündigen Waisen und deren Vermö-^" Wi»w-n un» 

gen, sondern auch die Fürsorge für Wittwen a"v-r»au-t. 
ihre Sachen übertragen. 

4». . 
ES wird der Stadt-Gemeinde verboten, zu sdl- K-i» Bürger, d-r wi­

chen Bedienungen, weiche nach dm Verordnungen »ig-r «>s fünfzig Rubel 
zur Verwaltung der Gouvernements durch Bür- von s-m-m Kapital -Ni­

ger befezt werden, einen Bürger zu wählen, der von "chm,°d-rn°ch mch-fünf 
seinem in dieser Stadt befindlichen Kapital weniger  ̂' 
als fünfzig Rubel Prozenre entrichtet, oder der noch 
nicht fünf und zwanzig Jahre alt ist. 

50. 



;o. 

Ein Bürger, der k-m Ein Bürger, der kein solches Kapital bestzt, 
Kapital hat, ha» keine von welchen: er wenigstens fünfzig Rubel Prozen-
Stimme. te entrichtet, oder der noch nicht fünf und zwanzig 

Jahre alt ist, kann zwar in der Versammlung der 
'Stadt-Gemeinde zugegen seyn, hat aber daselbst 
keine Stimme. 

' Anmerkung. 
Das indM49sten und Josten Punkt enthaltene 

Verbot, daß kein Bürger, der von seinem Kapital 
«eniger als fünfzig Rubel Prozente entrichtet, we­
der zu Stadtbedienungen wählen, noch gewählt wer­
den könne, ist von denjenigen «Städten zu verstehen, 
wo dergleichen Kapitale in den Gilden angegebea 
find. wo dieses aber nicht ist, da können auch solche 
Bürger, die weniger Kapital besizen, ihre Stimme 
geben und gewählt werden. 

. .Li» Bürger, der kein Kapital hat, und noch 
«der d-r n°ch nicht fünf mcht fünf und zwanzig Jabre alt ist, kann zwar der 
und zwanzig Jahr alt ist, Versammlung der Stadt-Gemeinde beywohnen, 
kann weder in derStadt. soll aber in selbiger weder flzen, noch seine Stimme 
gemeinde sizen, noch ftine geben, noch zu solchen Aemtern, welche die Stadt--
Stimme geben, noch ge- Gemeinde besezt, gewählt werden können. 
wählt werden. 

au^dn S-ad^G.mÄ Es istder Stadt-Gemeinde erlaubt, einen Bür­
gen eines öffentlich be- g.er aus lhrerGememde auszuschließen, der gerickt-
kanmen -asters. Ucb eines ehrenruhrigmVergehens schuldig erklärt 

worden ist, oder der öffentlich eines bekannten und 
kreditbrechenden Lasters beschuldiget wird, und ob­
gleich er nicht gerichtlich verurtheilt worden ist, 
sich deshalb noch nicht gerechtfertiget hat. 

5Z. 



;z. 
In jeder Stadt soll einBürgerbnch verfertiget V°nd-m in j-der Stadl 

und gehalten werden, in welches alle Einwohner derzußal,-nd-nBürg-rbuch-. 
Stadt eingeschrieben werden; um dadurch jedem 
Bürger, seinen Stand, von Vater aus Sohn, En­
kel, Urenkel und seine weitere Nachkommenschaft 
zu sichern. 

?4> 

Zur Einrichtung dieses Bürgerbuches erwäh- z?°nderWahlt>-rSmd«. 
let die Stabt-Gemeinde alle drey Jahre einige Ael- D-Minen M Emch-
testen und Deputirten, weiche für die gehörige Ein- tung des Bmgert>«ch-s. 
richtung und Fortsetzung desselben, nach ):r hier sol-
gendenInstrukzion,Sorge zu tragen verbunden sind. 

55 

In daS Bürgerbuch soll der Name und Zuname Ind.i§B.',rg-rbuchw-r-
eines jeden Bürgers eingetragen werden, der in die-di-N-mm aller Bur-
ser Stadt ein Haus oder anderes Gebäude, oder ei-?!' -'"«"rage», d>- md-r 
nen Plaz besszt, oder in eine Gilde oder Zunft ein- '̂,̂  ̂
geschrieben ist, oder ein bürgerliches Gewerbe treibet. ̂  W>d- °d!r Zmsr 

55. eingeschrieben sind. 

Wenn jemand nicht in das Bürgerbuch einer W» »ich- m das Bür-

Stadt eingeschrieben ist, so soll er weder zur Bürger-g-rbuch-inMrag-n ist, ge-
schaft derselben Stadt gerechnet werden, noch der höre mch« zur Staw G--
bürgerlichen Rechte und Vortheile derselben genie-m-md-. 
ßm. 

57. 

Jede Stadt soll einen von Kaiserlicher Majestät V°m Gnad-nbn-fe. 
eigenhändig unterschriebenen und mit dem Reichs-
ftegel versehenen Gnadenbrief (shalowannajaGra-
mota) erhalten, in welchem alle hier vorstehende und 
nachfolgende, sowohl allgemeine als personliche 
Rechte und Freiheiten von Wort zu Wort enthalt 
ten seyn sollen. 

c. In-



(ü. 

Znstrukzwn zur Einrichtung und Fortsezung 
des Bürgerbuches. 

B-n «-rf-rtigunz Die Nettesten sollen nach beyfolgender Form ein 
Verzeichnisses der Ein' alphabetisches Verzeichne, so wohl der alten Ein» 
«ohn« durch die Aelte-wohner der Stadt, als der darin gebornen und de-
fi-». ren, die sich von neuem daselbst niedergelassen haben, 

verfertigen, und in diesen Verzeichnissen besonders 
anzeigen: i) wer verheyrathet ist und mit wem, 
s) wie viel Kinder männlichen und weiblichen Ge­
schlechts jemand habe, und wie ste heißen, z) ob je, 
wand unvereheligt oder Wittwer sey, 4) obzeman» 
ein HauS oder anderes Gebäude, oder einen Plaz, 
oder ein Stück Land besize, ob er dieses oder jenes 
gebaut, oder geerbt, oder gekauft, oder zur Mitgäbe 
erhalten habe, und an welchem Orte der Stadt sol­
ches liege, 5) ob jemand in der Stadt wohne oder 
abwesend sey, 6) was für ein Gewerbe jemand trei­
be, 7) in welchen Stadt- oder andern Diensten je­
mand gestanden habe, oder noch stehe. 

Anmerkung. 

Weil die adelichen Familien schon aus dem ade­
lichen Geschlechtsbuche zu ersehen sind, so soll, in 
dem Fall, wenn ein Edelmann oder eineAdeliche in 
der Stadt ein Haus, oder anderes Gebäude, oder 
einen Wohnplaz, oder ein Stück Land besizt, in 
dem Verzeichnisse der Stadteinwohner, unter der 
gehörigen Nummer, blos der Name, Zuname und 
etwamgtRang des Beffzers oder der Besizerin, ein­
getragen werden. 
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5?. 
Form des Verzeichnisses einer in der Stabt 

wohnhaften Vurger-Familie. 

Vor- und Ob er un- Wie viel Ob er in Ob er sich Was er für In welchem 
Zuname und verheyrachet, Kinder männ- der Stadt ein in der Stadt -in Gewerbe Stadt- oder 
Alter eines oder verhey-lichen und Haus oder an­ aufhalte. treibe. andernDien-
alten, oder in rächet u. mit! weiblichen Ge- deres Gebäu­ oder abwe­ sten er ge­
derStadt ge­ wem, oder,schlechts er de, oder einen send sep. standen pi> 
bornen, oder Wittwer ftp.i habe, nebst Plaz, oder ein 

send sep. 
de, oder noch 

neuen Ein­ deren Namen S^ück Land jetzt stehe» 
wohners der­ und Alter. besize; ob er 
selben. solches selbst 

erbaut, oder 
geerbt, owr 
gekauft, oder 
zur Mitgäbe 
erhalten habe, 
und in welcher 
Gegend der 
Stadt, und 
unter welcher 
Nummer es 
belegen sey. 

6s. 

Der Aelteste übergiebt ein solches von ihm ei- D-rA-lt-ste Sbeezl-»t 
aenhar.öig ninerschriebeiies Verzeichniß dem Hauptes B-rMÄ» dem 
der Bürgerschaft seiner Stadt, und behält eine Ab-

schrift davon für stch. 
6l. 

Das Haupt der Bürgerschaft einer Stadt ver- Das Haupt d-r Bür-
fertiaet mit Beyhülfe der aus jedein Stadttheile er-Saschas- und di- D.?u-
wahllen Deputirten, aus den Verzeichnissen der"^" da« 
Acltesten, das Bürgerbuch semer Stadt. Burzerbuch. 

C 62. 



Bon den sechs Theile« Das Bürgerbuch soll in sechs Theile eingvthtß-
des Bürgerbuches. ' sxx Werden. 

tz. 
Eigentliche Einwohner. In den ersten Theil des Bürgerbuches wird/ 

in alphabetischer Ordnung, der Stand und Name 
der eigentlichen Bürger oder Stadmmvshner(Na-
stojaschtschie gorodowüe Obüwateli) eingetragen. 

Erklärung. 
Eigentliche Stadteinwoyner sind diejenigen, 

welche in der Stadt ein Haus, oder anderes Gebäu­
de, oder einen Wohnplaz, oder ein anderes Stuck 
Land besitzen. 

Anmerkung. 
Jedes Haus oder anderes Gebäude, oder Wohn» 

plaz, oder Stück Land in einer Stadt, soll mit ei­
ner Nummer bezeichnet werden. 

Di- Gilden. In den zweyten Theil des Bürgerbuches wer­
den, nach alphabetischer Ordnung, alle in die erste, 
zweyte, oder dritte Gilde (Gildia) eingeschriebene 
Personen eingetragen. 

Erklärung» 
Die in den Gilden eingeschriebene Personen sind 

alle diejenigen, (ohne Rücksicht ans Geschlecht, Ab­
stammung, Familie, Stand, Handel, Gewerbe, 
Handthierung oder Handwerk) welche ein gewisses 
Kapital zu besizen erklärt oder angegeben haben, und 
zwar: 1) Wer ein Kapital von zehn tausend bis fünf­
zig tausend Rubel angiebt, soll in die erste Gilde ein­
geschrieben werden. 2) Wer ein Kapital von fünf 
taufend bis zehn tausend Rubel angiebt, soll in die 
zweyte Gilde eingeschrieben werden. z)Wer einKa-

Pital 



------------

pital von tausend bis fünf tausend Rubel angiebt, 
soll in die dritte Gilde eingeschrieben werden. 

Anmerkung. 
Die Einrichtung der Gilden nach den Kapitalien 

soll von einer allgemeinen Revision des Reichs bis 
zur andern bestehen, und wird alsdann nach Kaiser­
licher Majestät Gutbefinden, bestätiget oder ver­
ändert. 

«?. 
In den dritten Theil des Bürgerbuches wer- Di- ZSnfe-. 

den, nach alphabetischer Ordnung, alle die in dm 
Zünften (Zechi) eingeschrieben sind, eingetragen. 

Erklärung. 
Die in den Zünften eingeschriebene, sind alle 

diejenigen Meister, Gesellen und Lehrlinge, von ver­
schiedenen Handwerken, welche sich in die Zunft 
ihres Handwerks haben einschreiben lassen. 

66. 
In den vierten Theil des Bürgerbuches werden, Fr-md-, «»«r Mst-

in alphabetischer Ordnung, alle Fremde, oder Gaste aus «»der» Städte» und 
aus and ern vtäöten und Landern (inogorodnüe i in- Lander». 
nostr^üüe Gosti), eingetragen. 

Erklärung. 
Die Gäste aus andern Städten und Ländern, 

sind diejenigen Personen aus andern rußischen Städ­
ten oder fremden Ländern, welche sich ihrer Gewer­
be oder Arbeit oder anderer bürgerlichen Geschäfte 
wegen einschreiben lassen. 

67. 

In den fünften Theil des Bürgerliches wer- Mmhafie Börger, 
den m alphabetischer Ordnung, alle namhafte 
Bürger (imänütüe Grashdane) eingetragen. 

C 2 Erklä-



Erklärung. 
Namhafte Bürger sind: istens, diejenigen, wel­

che, nach dem sie schon einem Stadt -Dienste vorge­
standen und bereits den Titel A ch tb ar e (Stepennue) 
erlangt haben, zum zweyten male gewählt worden 
sind, und den Dienst eines bürgerlichen BeysizerS 
des Gewissengerichts, oder eines Beysizers. des Goip 
verncmenls-Magiftrars, oder ei«^Bürgermeisters, 
oder eines Hauptes der Bürgerschaft rühmlich ver­
waltet haben. 2) Gelehrte, welche Attest-M oder 
schriftliche Zeugnisse einer Akademie oder Universi­
tät über ihre Kenntnisse und Geschicklichkeit vorzei­
gen können, und nach geschehener Prüfung von den 
rußischen hohen Schulen, dafür erkannt worden 
sind, z) Künstler der drey schönen Künste, nemlich: 
der Baukunst, Mahlerey und Bildhauerkunst, und 
Mustk-Komponisten, welche entweder Mitglieder 
einer Akademie sind, oder akademische Zeugnisse über 
ihre Kenntnisse und Geschicklichkeit ausweisen kön­
nen, und nach ihrer Prüfung von den rußischen Ho­
llen Schulen dafür erkannt worden sind. 4) Ka­
pitalisten von jedem Stande und Gewerbe, welche 
ein Kapital über fünfzig taufend Rnbel angeben. 
5) Banquiers, die Wechselgefchäste treiben und zu 
diesem ihrem Geschäfte ein Kapital von hundert tau­
send bis zweymal hundert tausend Rubel angeben. 
6) Großhändler, die keine Buden haben. ?)Schifs-
herren, welche ihre eigene Schiffe in der See haben. 

«z. 
In den sechsten Theil des Bürgerbuches, wer­

den nach alphabetischer Ordnung alle Beysassen 
(Poßadskie) eingetragen. 

Erklärung. 
Die Beysaßen, sind diejenigen alten, oder^euen, 

oder in der Stadt geborne Einwohner derselben, wel­
che 



che in keinen andern Theil des Bürgerbuches einge­
tragen worden sind, und sich in dieser Stadt von lh-
remGewttbe, ihrerHandtierung undArbeit nähren. 

Das Haupt der Bürgerschaft und dieDeputir- zz-rb°t. -m-Fa«iü« 
ten sollen nieinand »n das Burgerbuch eintragen, der ohn- Beweis ins Dürg-p-
nicht Beweise seines Standes beybringen kann, buch cmzmrag-n. 

70. 
Jede Familie soll die Beweise ihres Standes, J-d- Familie bringt 

entweder im Original, oder in beglaubter Abschrist, >5« B-w->s- bey. 
beybringen. 
. 71. 
Das Haupt der Bürgerschaft und die Depu- V°num-rsi>ch»ng d« 

tirten untersuchen die ihnen übergebene Beweise. B-w-ist. 
Wennstenun,istens,beyUntersuchnng derBeweise 
selbige entweder einstimmig, oder dltrch zweyGrit-
theile verstimmen linzulänglich finden, sogebenste 
solche mit der schriftlichen Anzeige zurück, daß die 
Einschreibung dieser Familie ins Bürgerbuch bis 
zur Beybringung unverwerflicher Be-reise ausge­
schoben worden sey. Wenn ste aber, 2tens, bey Un­
tersuchung der Beweiseselbige entweder einstimmig, 
oder durch zwey Drittheile der Stimmen für zurei­
chend erkennen, so tragen sie diefe Familie in das 
Bürgerbuch ihrer Stadt ein, und ertheilen selbiger 
einen von iynen unterschriebenen und mit dein Sie­
gel der Stadtgenmndc versehenen Schein, des In­
halts: daß diese Familie nach beygebrachten Bewei­
sen in diesen oder jenen Theil des Bürgerbnches ein­
getragen worden sey. 

Es wird dem Gutbefinden der Stadtaemeinde V°nd-m Geldbetrag, 
überlassen, ob und wie viel sede Familie bey ihrer Ein- »»r S'̂ 'kaffe beym Ein­
tragung ins Bürgerbuch zur Stadtskasse an Gelde ^w-rbuch. 
beytragen soll, welches die Stadtgememde bey ieder Bürgern 

Zusam-
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Zusamnnnkunft einmal für alle zu bestimmen hat; 
m,r soll dieser Beytrag nicht über hundert Rubel 
steigen. 

7Z. 
Wer mit wEntschei- Wenn jemand mit der Untersuchung und An-

dung nicht zufrieden ist.ordnung des Hauptes der Bürgerschaft und der Ge­
wendet sich an den Go«-putirten nicht zufrieden ist, der kann seine Beschwer-
vernem-nts-Magistrat, de nebst seinen Beweisen im Gouvernements-Ma­

gistrat anbringen. 
74. 

DasBürg-rbuch soll Nach völligerEinrichwngundVollendung des 
der Stadtgemeind- »°r-Bürgerbuchs, übergebm das Haupt derBürger-
z-l-s-n werde». schaft und die Deputirten der Stadttheile selbiges 

der Stadtgemeinde, wo es zu jedermanns Wissen­
schast verZesen werden soll; auch soll, im Fall es die 
Stadtgemeinde verlangt, zugleich das von dem 
Haupte der Bürgerschaft und den Deputirten ge­
führte Protokol verlesen werden, damit die Stadt­
gemeinde daraus die ordentliche Verhandlung die­
ses Geschäftes ersehen. 

DaiBSrg.rbuchw.'rd Nach Verlesung deSBürgerbilches '-"rder 
ini Archiv der Stadtge-Stadtgememde, lassen das Haupt »er Barqcrschaft 
meinde. ein« Abschrift da-und die Deputirten davon zwey gleichZammöe Ko-
v°n in der Gouverne-pien nehmen, und unterzeichnen solvohl das Bür« 
M-Nts > Regierung, und gerbuch selbst als beideKopien, worauf sie das Ori-
eine andere im Kämme-gjM im Stadtarchiv niederlegen, die beiden Kopien 
ralhsfe aufbewahret, aher der Gouvernemcnts-Rcgk'rung einsenden, wel­

che eine Kopie bey sich aufbewahret, die andere aber 
' dem Kameralhofe ihres Gouvernements überliefert. 

7«. 

Vo» der Fortsetzung Wenn jemand, der noch nicht in das Bürgerbuch 
»es Bür«-rbuq-L. einer Stadt eingeschrieben ist, in dieser Stadt durch 

Erbfolge, oder Pfandverjchreibung, oder Kauf, oder 
auf 



auf andere gesezliche Art ein Haus oder anderes Ge­
bäude, oder einen Wohnptaz oder ein Stück Land 
erhält, so soll er bey der ersten Versammlung der 
Stadtgemeinde um seine Einschreibung in gedachtes 
Buch Ansuchung thun. Wenn ihn nun die Stadt­
gemeinde hinlänglich kennt und wegen seines Stan­
des keinen Zweifel hegt, so soll er ohne «eitere Nach­
frage ins Bürgerbnch eingetragen werden. Wenn 
aber jemand bereits in das Bürgerbuch einer andern 
Stadt eingeschrieben ist, und hierüber einen von dem 
dastgen Haupte der Bürgerschaft und den Deputir­
ten unterschriebenen und mit dem Siegel der dastgen 
Stavtgemeinde versehenen Schein aufweisen kann, 
so dient ihm diefes zum hinlänglichen Beweise, »im 
in das Bürgerbuch der Stadtgemeinde, bey welcher 
er darum Änsuchung thut, eingetragen zu werden. 

v. 

Beweise des Standes der Stadteinwohner. 
77-

Unter den Städte nwohnern werden alle dieje- B-w-is-, »aß jemand 
nigen verstanden, welche entweder alte Bewohner ei-dm S-M-mw-hn-m 
ner Stadt sind, oder darin geboren sind, oder sich neu- s°böre. 
lich daselbst niedergelassen haben, oder allediejenigen, 
die in dieser Stadt Häufer, oder andre Gebäude, 
oder einen Wohnvlaz, oder ein Stück Land bcsizen, 
oder bey den Gilden oder Zünften eingeschrieben 
sind, oder einen Stadtdienst verwaltet haben, oder 
als Kopfsteuer zahlende Leute diefer Stadt verzeich­
net sind, und die diesem zufolge für gedachte Stadt 
Dienste und Lasten tragen. Die Beweise dieses 
Standes sind mancherley, und hängen mehr von red­
licher Prüfung und unpartheiischer Untersuchung 



als netten Vorschriften ab. Die verschiedenen gesez-
lichen Mittel des Gewerbes und Erwerbs zeigen bey 
dieser Untersuchung den Weg, die wahre Gerechtig­
keit aber erlaubet nicht, ein einziges Beweismittel 
des Standes zu verwerfen, eß sey dann, daß es durch 
die eigentlichen Worte deS Gesezes verworfen wird. 
Wir bestätigen also allergnadigst folgende Arten der 
Standes-Beweise,ohne jedoch andre unverwerfliche 
Beweist, gefezt auch, daß sie hier nicht angezeigt wä­
ren, für unzuläßig zu erklären. 

78-
B-w-is- d-s Standes Die Beweise des Standes der Bürger oder 

der Stadr-inwolmer. Stadteinwohner sind:' 
Das Kirchenbuch. I. Der im Kirch enbuche der Kirche, wo jemand 

getauft ist, unter einem gewissen Tage, Monate und 
Jahre, als am Tauftage des Kindes, vom Priester 
eingeschriebene und von den Taufzeugen unterschrie« 
bene Name und Stand. 

Zeugniß d-s Priesters 2. Ein Zeugniß des Priesters desjenigen Kirch-
snd zweyer Glieder dersprxngels, in dem jemand wohnt, und zweyer 
Eememde. Stadteinwohner aus derselben Kirchengemeinde. 

NeviNonslisten. Z. Alte Revisionslisten. 
Repjsion 4- Die leztere Revision. 
«ein Mlde Sckein 5- Ein Schein von einer Gilde, mit der Unter­

schrift der Gilde-Nettesten und zweyer in eben der 
Gilde eingeschriebenen Personen als Zeugen. 

Ein Zunft-Schein. 6. Ein Schein von einer Zunft mit der Unter­
schrift des Zunft-Aeltesten und zweyer in eben der 
Zunft eingeschriebenen Perjonen als Zeugen. 

Verordnungen, Urkun. Obrigkeitliche Verordnungen, Urkunden und 
den und Scheine. Scheine, worin jemandes Stand oder Gewerbe an­

gezeigt ist. 
B-stallun«. 8. Die Bestallung zu einem Geschäfte, wodurch 

jemandes Stand angezeigt wird. 
9. Wenn 



9. Wenn jemand als Stadteinwohner von G-ri-h'. 
einem Stadtgerichte gerichtet worden ist. 

10. Em erhaltenes Ehrmzeiigniß(pochwalnüi Ehrenzeugniß, 
Lift). 

11. MerleyDienste die jemand verwaltet hat. Di-niie. 
12. Wenn jemand in einer Stadt einHans oder unbewegliches VermS-

anderes Gebäude/ oder einen Wohnvlaz, oder ein aw u'e-n-r Smdt. 
Stück Land besizt, oder besessen hat, er mag sol­
ches entweder selbst gebaut- geerbte gekaust oder zur 
Mitgabe erhalten haben. 

iz. Ein Zeugniß von den Gilde- oder Zunft- Em Zeugniß vom,-« 
Nettesten und zweyen zu eben der Gilde oder Zunft Md-n °d-r Zünfte», w--
gehörigen Personen, daß jemand würklia) ein ge des angegebenen K«-

wisses Kapital angegeben Habe. p"^-
14. Zeugnisse von einer Akademie oder Univer- Z-ugnssse von Akade-

fität, über jemandes Kenntnisse und Geschicklichkeit.>-»-» -c. 
15. Ouitungen über Hie gehörige Erfüllung ei- Quimng-n. 

nes Lieferungs- oder Verdingungs-Kontrakts. 
16. Ouitungen von Seiten der Krövs-Kassen QuimngenvonS-ite« 

oder von den Magazin-Vorstehern, und andere der-d-rSrons-Kass-»-
gleichen Ouitungen über den Empfang oder die Ab­
lieferung von G'eldern oder Waaren, wodurch je­
mandes Kredit in seinem Handel oder Gewerbe be­
stätiget, oder die gewissenhafte Angabe seines Kapi­
tals beglaubiget uns bewähret wird. 

17. Handlungs-und Gewerbe-Bücher, Rech- Vöch-r. Rechnung« 
Mlngen und Abrechnung«. und Abrechnungen, 

18. Zollbücher, Zollrechnungen und Abrech- zolwüch-r und der«l. 
nungm. 

19. Vorräthige Waaren. Waare». 

20. Vorhandene Schiffe. Schiffe. 
21. Ein gelörig erfüllter Lieferungs - oder Li-f-rungs-«d-rPacht-

Verdingungs - oder Pacht -Kontrakt. Komrak-e. 
22. Wechsel, welche zur Versallzeit gehörig zz-,ahlt-We-hs-i. 

bezahlt worden sind. 
B 2Z. 



«erträge und Kredit. 2Z. Verträge und ansehnlicher Kredit. 
Vater und'Gr°?vater. 24. Beweis, daß der Vater und Großvater m 

der Stadt gelebt und bürgerliche Nahrung getrie­
ben haben, wenn solches durch das Zeugniß dreyer 
unbescholtener Einwohner, derselben Stadt bewäh­
ret wird. 

Kaufbrief-undPfand- 25. Kaufbriefe, Pfandverfchreibungen und 
v-rschr-ibungen. andre dergleichen Beweise über das Vermögen ei­

nes Stadteinwohners. 
Verschiedene andre Krc- 26. Verschiedene andre Beweist, wodurch der 

die bewährende Beweise. Stand und das Kapital eines Skadkeinwohners be-
Ei-er dieser Beweise ! gläubiger werden, von welchen vielen Beweisen schon 
hinreichend, um eine Fa- einer, der einen ansehnlichen Kredit bewähret, für 
mttie ms Burserbuch em-hiMngljch geachtet werden soll, um eine Familie, 
zutragen. Mein eigenen Verlangen gemäß, in irgend einen 

Theil des Bürgerbuchs einzutragen. 

Manifest vom 17ten Im 46sten Punkt Unsers gnädigen Manifests 
März 1775, sechs und vom i7tenMärz des Jahres 1775, ist folgendes ver-
»icrzigster Punkt. ordnet: 

Bon ten Frepgelasse- Wir ertl)eilen allen denen die von ihren Guts-
MI, der Gutsherren. Herren durch Freiheitsbriefe freygelassen worden 

sind, die Berechtigung, sich weder für jezt noch ins-
künftige niemanden von neuem zur Untertänigkeit 
verschreiben zu dürfen, wogegen sie bey der Revision 
anzuzeigen haben, in welche Art Unserer Dienste, 
oder in welcher Stadt Bürger- oder Kaufwanns-
Stand sie zu treten gedenken: worauf einjeder nach 
Maasgabe des Standes, welchen er freywillig ge­
wählt hat, feine Abgaben entrichten, oder von Ab­
gaben befreyt seyn soll. 

L.Von 



L. 
Von den persönlichen Freiheiten der Stadt-

ElMvohmr, des mittlern Standes, 
oder der Bürger überhaupt. 

80. 

Der Name der Stadteinwohner, des mitlsm Was Her "miu»« 
Standes oder der Bürger überhaupt, ift eine Folge S-aud sts. 
der Arbeitsliebe und guter Sitten, wosurch stll ige 
diesen vorzüglichen Stand erhalten haben. 

Die Städte sind von Unsern Vorfahren und zzon d-m R«-»»» 
vonUns selbst nicht nur für die Bewohner derselben, S-adr-, midvon d-rV-r-
söndern auchIUM allgemeinen Besten errichtet wor-erdungd-s-Mern Stan­
den, indem ne nicht nur die Einkünfte des Reichs d-s. 
vermehren, sondern auch vermittelst ihrer Einrich­
tungen den Unterthanen desselben Gelegenheit dar­
bieten, stch durch Handel, Gewerbe, Manufakturen 
und Handwerke Vermögen zu erwerben. Dieser-
wegen soll der vorzügliche Stand der Stadteinwoh­
ner, des mitlern Standes, oder der Bürger über­
haupt, erblich seyn. 
Hieraus folget: ' 

82. 
Ein Bürger theilet seinen bürgerlichen Stand In welchem F»a «m 

seiner Frau mit, wenn sie von einer ihm gleichen Bürger s-m-r Frau d-„ 
oder niedrigern Abkunft ist. ' bürgerliche» Stand «,«. 

theilt. 

8 z» 
Die Bürgerkinder erben den bürgerlichen Die Burgerkmder er-

Stand ihres'Vaters. ben den Bürger-"Stand. 

D 2 84. 



Kein BSrz-r soll ohne KÄU Bürger soll ohne Urtheil und Recht sei-
llr-bcil und Recht s-itt-s nes guten Naniens, seines Lebens, ober seines Ver­
güten Namens, ftin-s Lc- Mögens beraubet werden. 
oens, oder Vermögens be- ^ 
raubet werden. 

85. 
Ein Bürger wird vom Jeder Bürger soll von einem bürgerlichen Ge-

bürgerlichen Gericht ge- richte gerichtet werden. 
richtet. 

8S. 

Verbrechen, durch wel- Verbrechen, durch welche ein Bürger seinen 
che ein Bürger seinen gu-guten Namen verliert, sind folgende: I.Meineid, 
ten Namen verliert. 2. Verrath, z. Mord. 4. Raub und Diebstahl aller 

Art. 5. Fälschung oder Falsum. 6. Verbrechen die 
nach den Gesezen mit Leibesstrafe bestraft werden. 
7. Wenn bewiesen wird, daß er andere zu derglei­
chen Verbrechen überredet oder verleitet hat. 

Verbot, einem Bürger Es wird hiemlt wiederholentlich eingeschärft 
sein Vermögen zu »eh-und aufs strengste verboten, daß niemand sich Unter­
nien oder ju Grunde ,u fange, einem Bürger eigenmächtig und ohne ein ge-

sezliches Urtheil derjenigen Gerichte, denen die Ver­
waltung des Rechts anvertraut ist, fein Vermögen 
zu nehmen oder zu Grunde zu richten. 

8?. 

Recht des ersten Er- Ein Bürger, welcher der erste Erwerber ein es 
Werbers. ihm nach seinem Stande erlaubten Vermögens ist, 

hat freyen Willen und Macht, dieses sein wohler­
worbenes Vermögen zu verschenken, im Testament 
zu vermachen, zur Mitgabe zu geben, oder wem er 
es für gut befindet zu übergeben und zu verkaufen; 
mit dem ererbten V rmögen aber, kann er nicht an­
ders als nach Vor,./. ist der Gefeze verfahren. 

89. 



5?. 

Verbrechen alle" Art (eines Bürgers) die vor «°«d-r Verjährung 
zehn Iahren begangen worden und in so langer Zeit soich-r V^br-ch-n, welch-
weder bekannt geworden noch zur Untersuchung qe- stttiehiî ahr-nununler-
kommensind, befehlen wir von nun an, wmnsich^ '̂  ̂
deshalb irgendwo Rüger, Kläger oder Angeber mek 
den solltm, einer ewigen Vergessenheit zu übergeben  ̂ ' 

9<5. 

Es stehet jedem Bürger frey, allerhand Werk- EinBürg-rkann aller-
Stühle und Manufakturen zu errichten und an-handW-ristühKundMa? 
zulegen, ohne dazu weitere Erlaubniß oder Befehl nufak-ur-n habm. 
zu erbitten; denn es wird hiemit und kraft diefes ab 
len und jedem erlaubt, nach eigener Willkühr aller­
hand Arten von Werkstühlen und Manufakturen 
anzulegen und zu beffzen, und darauf allerhand Ar­
beiten verfertigen zu lassen, ohne dazu bey höhern 
oder niedern «stellen um Erlaubniß Ansuchnng zu 
thun. 

Es wird hiemit verboten, einen Bürger zu be- Von Beschimpfungen, 
schimpfen. Wenn aber jemand einen Bürger mit 
Worten oder schriftlich beschimpft, der soll dafür so 
viel an Gelde zu büßen gehalten seyn, als der Belei­
digte in solchem Jahre sowohl der Krone als der 
Stadt an Abgaben entrichtet, ohne die Art der Ab­
gaben in Betracht zu ziehen; für einen bloßen Schlag 
aber mit der Hand, ohne einiges Gewehr oder ande­
res Werkzeug, soll der Beleidiger dem Beleidigten 
vorgedachte Summe doppelt entrichten. 

Für die Beschimpfung einer Bürgersfrau soll Von Beschimpfung «>-
der Beleidiger doppelt so viel als für die Besthimrner Frau. 
pfung ihres. Mannes büßen. 

Wenn 



Von Beschimpfung -I- Wenn aber die Frau selbst Abgaben bezahlt, so 
„er Frau die selb,i Dga-ist der Beleidiger gehalten, für die Beschimpfung 
ben bezahlt. derselben doppelt so viel zu büßen, als ihre uno ih­

res Mannes Abgaben betragen. 
VonBeschimpfvngd« Für die Beschimpfung der Kinder weiblichen 

Sinder. Geschlechts, soll der Beleidiger vierfach so viel bü­
ßen, als für die Beschimpfung ihrer Eltern. Für 
die Beschimpfung minderjähriger Kinder (der Kin­
der männlichen Geschlechts so lange bis sie 17 Jahre 
alt find) büßet der Beleidiger halb so viel als für 
die Beschimpfung ihres Vaters. Für die Beschim­
pfung mündiger Söhne, büßet der Beleidiger so viel 
als der Beleidigte in solchem Jahre sowohl der Kro<-
ne als der Stadt an Abgaben bezahlt, ohne die Art 
Her Abgaben in Betracht zu ziehen. 

Von dm Gilden und Gilde-Freiheiten 
überhaupt. 

Wer -in Kapital von Es wird hiemit einem jeden ohneRücksscht auf 
tausend bis fünfzig «au-Geschlecht, Alter, Geburt, Herkunft, Familie, Häu­
fend Rubel b-si,t, kann del und Gewerbe, Handwerk, oder Handthierung, 
sich in di-Gilden ei,«schrei-der über taufend bis fünfzig tausend Rubel Kapital 
den lassen. zu befizen erkläret, oder angiebt, erlaubt, sich in die 

Gilden einschreiben zu lassen. 
9Z. 

Vom Termin der Ein- Der Termin zum Einschreiben in die Gilden 
schreibungundBei-hlungsoll vom ersten December bis zum ersten Januar 
vom Kapital. währen. Dieser Termin wird auch zur alljährigen 

Abtragung des einen Prozents von den bey den Gil­
den 



den gewissenhaft angegebenen Kapitalien, fesigefezt; 
wogegen von allen denen, die in die Gilden einge­
schrieben si>U>, keine Kopfsteuer gehoben werden soll. 

S4> 

Die Kinder eines in die Gilden eingeschriebenen Di« noch nicht 
sind, so lange sie von ihren Eltern nicht abgetheilttheiit-n Kind-r zchl-» 
find, von besonderer Bezahlung der Abgabe frey, besonders. 
weil das angegebene Kapital als ein Familien-Ka­
pital angesehen wird; es soll indessen angezeigt wer­
den, aus wie viel Personen die Familie bestehe. 

Die Kinder eines in die Gilde eingeschriebenen, Nnd-r, di- nach d-m 
bezahlen nach dem Tode ihrer Eltern, so lange flezod- ibr-r W-rn sich 
sich noch nicht in die Verlassenschaft getheilt haben, »--h nicht in di-V-rlas-
vom väterlichen Kapital, lind sind daher von beson-stnschast s-ih-ilt haben, 
derer Bezahlung frey, weil d is gedachte Kapital als ̂ hle» nicht b-sond-rs. 
ein Familien-Kapital angesehen wird; es soll in­
dessen angezeigt werden, aus wie viel Personen diese 
Familie bestehe. 

Wenn jemand bey seinem Tode keine Kinder Di-V-rwandt-ne.n-s 

hinterläßt, so bezahlen die Anverwandten, so lange Verstorben-» bezahle» 
sie sich noch nicht in die Verlassenschast getheilt ha-bis zur zh-ilu»g d-rVer­

ben, von dem Kapital des Verstorbenen, weil dieses 
Kapital als ein Kompagnie-Kapital betrachtet 
wjxd; es soll indessen angezeigt werden, aus wieviel 
Personen die Erben bestehen. 

 ̂97. 
.. Die Angabe des Kapitals soll völlig eines jeden WsgenBerbeimli'gung 
Gewissen uberlassen werden, weshalb auch nirgends d-s Kapitals soll k-m A»-
und unter keinem Vonvande, wegen Verheimliguriggeber gehört und kein« 
eines Kapitals weder irgend ein Angeber gehört, ""^"ch"»g »ng-st-il« 
noch eine Untersuchung angestellt werden soll. ' 

98. 



Wer durch s-in- -igen- Wenn jemand, der nach seinem angegebenen 
Schuld Bank-r°t macht, Kapital in eine Gilde eingeschrieben ist, durch seine 
wird aus der Gildc aus- Schuld bankrot macht, so soll er aus der Gilde aus­
geschlossen. geschlossen werden. 

Von der Befrepung Allen die in die Gilden eingeschrieben sind, wird 
der Gildegenossen, Rekru-hiemit die Erlaubniß bestätiget, bey derRekruten-
ten und Arbeiter z« stel-Lieferung oder bey einer verordneten Lieferung von 
le"> Arbeitsieuten, anstatt der Stellung würMcher Re­

truten oder Arbeiter, eine Summe Geldes zu zah­
len, so viel nemlich, in Rücksicht der für solcheSJahr, 
nach Maasgabe der Seelenzahl, zu liefernden An­
zahl Rekruten oder Arbeiter, durch besondere Be­
fehle zu zahlen verordnet worden ist,oder verordnet 
werden wird. Wenn aber jemand, der in eine Gil­
de eingeschrieben ist, entweder selbst in Kriegsdien­
ste treten oder seinen Sohn zu diesem Dienste ein­
schreiben lassen will, so ist ihm dieses nicht untersagt, 
und wird solches der Stabt bey der nächsten Rekru­
tenlieferung , als geschehene Stellung eines würtli-
chen Rekruten angerechnet. 

Di-Gild-genossen kön- Es wird hiemit allen, die in den Gilden einge-
mn nach Maasgabe ,h- schrieben sind, die Erlaubniß bestätiget, mit der Mo­
res angegebenen Kapitals ne Lieferung?- oder Verdingungs - und Pacht < Kon-
u nd Pach7- Kmwaw trakte (Podrädü i Otkupü) zu schließen, bey welchen 
schli-ss-n Lieferunaen und Pachten ein jeder nur so viel und 

- nicht mehr Kredit habm soll, als das von ihm nach 
seinem Gewissen angegebene Kapital beträgt. 

ioi. 

Di- Giid-g-noss-n solle» Die in die Gilden eingeschriebene P ersdnen sollen 
weder zum Verkauf noch zu ke n m der folgenden Krons-Dienste, wo solche 
zur Aussicht Uber Ktons- üblich sind, gewählt werden, als: l.zum Ver-
„aaren, noch zu »erschie« ^ 



kauf des Brandweins, Salzes, oder irgend einer 5-»«» -wd-m d-rgl-ich-n 
anoern Krons-Waare. 2. Zur Aufsicht über etwas sr°i>sdi-nst-n, .--H -u» 
das der Krone geboret, z. Zu allerhand DienstenE"«wi,m-l», B-wiihre--

und Pflichten, die unter den Namen Larecschnoi, G-m- »n« 

ger, Geldzähler^»nd Wächter) verschiedener der 
Krone gehörigen Gefälle und Sachen, bekannt sind. 
4. Zur Anschaffung oder Zubereitung der Hof- und 
Krons-Waaren und Sachen. Anstatt alles dessen, 
zahlen die Gilden überhaupt von ihrem Kapital, so 
viel als durch besondere Befehle sestgesezt ist oder 
festgesezt werden wird. 

o 
Von der ersten Gilde. 

10». 

In die erste Gilde sollen alle Personen jedes A-r indi-nst-Gia-
Geschlechts und Alters eingeschrieben werden, die-mg-M-b« wir». 
Äber zehn tausind vis stmfzlg rausend Rubel Kapi­
tal angeben. 

?oz. 

Wer in der ersten Gilde ein grösseres Kapital D-r Plaz um« d-n 
angiebt, erhäitvev Plaz vor allen denjenigen, die G>idege»°ss-n wird „ach 
weniger Kapital angegeben haben. d-r Groß- des Kapital« 

bestimmt. 
104. 

Der ersten Gilde ist nicht nur erlaubt sondern Von dem H«»d-l »-r 
sie wird auch dazu aufgemuntert, alle Arten von aus-«sten <3,0-. 
ländischem und inländischem Handel zu führen, 
Waaren zu verschreiben und auszufthiffen, und sel­
bige nach Vorschrift der Geseze sowohl im Großen 
als Kleinen zu verkauft», zu kaufen und umzusezen. 

E 105. 
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lo5. 
Bon Fabriken und Der ersten Gilde Wird erlaubt, Fabriken tmd 

Werken und See-Schis-andre dergleichen Anlagen, Hütten und Werke 
ftn. (Sawodü), wie auch allerhand See - Schiffe und 

Fahrzeuge, zu befizen und anzulegen. 

Eriaubniß, in einer Der ersten Gilde ist erlaubt, in der Stadt in 
Mepspäniligen Kutsch« zu einer Kutsche mit zwey Pferden zu fahren. 
fahren» 

107. 

Die ersteGilde istftey Die erste Gilde ist von Leibesstrafe befreyt. 
von Leibesstrafe» 

Von der zweyten Gilde. 
lO'8. 

Wer in die zw.pt« In die zweyte Gilde sollen alle Personen jedes 
SW-eingeschriebenmird. Geschlechts und Alters eingeschrieben werden, die 

über fünf taufend bis zehn tausend Rubel angeben. 
10^. 

Der Plaz unter dm Wer in der zweyten Gilde ein größeres Kapi-
Gildegenossen wird nach tal angiebt, erhält den Plaz vor allen denjenigen, die 
der Größe des Kapitals ein geringeres Kapital angegeben haben. 
bestimmt. 

Von dem Handel der Der zweyten Gilde ist nicht nur erlaubt, son-
,wehten Gilde. dern sie wird auch dazu aufgemuntert, alle Arten 

des inländischen Handels zu treiben , Waaren zu 
Wasser und zu Lande nach Städten und Jahrmärk­
te!, zu verführen, solche daselbst zu verkaufen und zu 
vertauschen, und die zu ihrem Handel nöthige Waa­
ren nach Vorschrift der Gefeze sowohl im Großen 
als Kleinen zu kaufen. 

in. Der. 



111. 

Der zweyten Gilde ist erlaubt, Fabriken und Von Fabriken un» 
andre dergleichen Anlagen, Hütten und Werke, wie W-rken u>id zluß-Schl­
auch allerhand Fluß-Schiffe und Fahrzeuge, zu 
stzen und anzulegen. 

112. 
Der zweyten Gilde wird erlaubt, in der Stadt Erlaubniß, m -m-r 

in einer Kalesche (Koläska) mit zwey Pferden zuiw-lspännig-nKai-sch-,, 
fahren. k»h«». 

l iz.  
Die zweyte Gilde ist von Leibesstrafe befreyt. Di- zw-M Giid- ist 

frej) Leibessirafe. 

I. 
Von der dritten Gilde. 

114. 
In die dritte Gilde sollen alle Personen jedes W«r<n n- drim Gir-

Geschlechts und Alters eingeschrieben werdm, die d-emg-schri-bm wird, 
über tausend bis fünf taufend Rubel angeben. 

»I 5. 
Wer in der dritten Gilde ein größeres Kapital D-r Wz om-r dm 

angiebt, erhäit den Plaz vor allen denjenigen, dieMd-gmossm wird nach 
weniger Kapital angegeben haben. d-r Größe d-s Kapital« 

bestimmt. 
z 16. 

Der dritten Gilde ist nicht nur erlaubt, sondern zz°n d-m Minm-H«»-
sie wird auch dazu ausgemuiikert, sowohl inStädten d-i d-r dn-i-n Gil»r. 
als auf dem Lande Klein-Handel zu treiben, oder 
daselbst mit allerhand Kram-Waaren zu handeln, 
dergleichen Kram-Waaren zu Wasser und zu Lande, 
nach Dörfern, Landstzm und Dorfmärkten zu ver­
führen, selbige daselbst zu verkaufen, oder :u vertau­
schen, und die zu ihrem Klein-Handel nöthigeWaa-

E 2 rea 
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ren in Städten und auf dem Lande sowohl im 
Großen als Kleinen zu kaufen. 

117. 
V-n Manufaktur-» V. Der dritten Gilde Wird erlaubt, allerhand 

kl-me»Nuß-Fchrz-ugen.Werk-Stühle (Stanü) und Manufakturen, wie 
auch kleine Fluß-Fahrzeuge zu befizen und zu un­
terhalten. 

»iz. 
Dl« dritte Gilde kann Der dritten Gilde wird erlaubt, Wirthshäu-

WirthshSuser halten, sex, Herbergen, öffentliche Badstuben, und Gast­
höfe für Reifende zu halten. 

II). 
Verbot, IN d-r Stadt Der dritten Gilde wird verboten, in der Stadt 

anders als mit einem in einer Kutsche zu fahren, und weder Winters noch 
Pfird- zu fahren. Sommers mehr als ein Pferd vorzuspannen. 

k. 

Von den Freiheiten der Zünfte. 
12(7. 

Wer in die Zünfte oder In die Zünfte oder Handwerks-Aemter (Zech 
Aem ler eingeschriebenMr rnnestennajallprawa) foll ein jeder anfgenom-
wird. MM und eingeschrieben werden, der in einer Stadt 

ein Handwerk zu treiben wünfchet und nach der 
Stadt-Ordnung zur Bürger-Gemeinde gerechnet 
werden kann. 

121. 

Es st-ht den Zunfilem Es wird allen zu den Zünften gehörigen Perso­
nen frey, ein Kapital an- NM erlaubt, ein Kapital anzugeben, sich nach Maas-
iugeben mid der dadurch dieses Kapitals zu einer der Gilden zurechnen, 
erlangten Vortheile zu hon diesem Kapital die bestimmte Abgabe zu ent-
e""»en. richten, und dagegen der jeder Gilde eigenen Frei­

heiten 5» genießen. 
122. 



-  z? 
l zz. 

Allen zu den Zünften gehörigen Personen ist Von den Arbeiten der 
nicht nur erlaubt, sondern sie werden auch dazu auf« Zm>f,l-m-. 
gemuntert, allerley Arbeiten ihres Handwerks zu 
verfertigen, und sich dadurch ihren Unterhalt zu er­
werben, wobey sie sich nach der hiersolgendenHand» 
Werks-Ordnung zu richten haben. 

I2Z. 

Handwerks - Ordnung. 
i. 

Die Stadt-Magistrate oder Rathhäuser, sollen W-« di- Errichtung 
die Handwerke in Zünfte oder Handwerks-Aemter ̂  Zum- °d-r Hand­
abtheilen. Werks-Aemt-r zukommt. 

2. 
Die Zünfte oder Aemter, sollen dem Stadt- Di-A-im-rod-rZünf-

Magistrate oder Rathhause gehorsamen, in ver«^b-"U'""d-m Smdt-
Stadt ruhig leben, und sich unter einander eines Rmh-

friedlichcn guten Betragens befleißigen. v 
z. 

Jede Zunft oder Amt soll aus Leuten, die zu ei- I-d- Zunft b-st-ht aus 
nem und eben demselben Handwerke gehören, errich-L-m-n -in-s Handwerks, 
tet werden. 

4. 

Es soll keine Zunft oder Handwerks-Amt in ei- Zur Errichtung einer 
ner Stadt errichtet werden, wenn daselbst nicht we-Zunft gehören wenigstens 

nigstens fünf Meister dieses Handwerks vorhanden fünf M-ist-r. 

sind. 
s. 

Jedes Handwerks-Amt, soll eine Handwerks- M-sHandw-rks-Am« 
Ordnlmg, ein Handwerks-Zeichen und ein Amts-soll -in-H-ndwerks-Ord-
Siegel erHilten, auch stehts demselben frey, einen »ung, und-m-n o« zur 
Ort zur Zusammenkunft der Handwerker zu haben, Zus««"nenkunst haben ,c. 

um 
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um daselbst die Handwerks-Ordnung , das Hand­
werks-Zeichen, das Amts-Siegel, die Amts-Kasse 
uns die Rechnungen über Einnahme und Ausgabe 
zu bewahren. , 

6» 
Vom Makler. Bey jeder Versammlung oder Zusammenkunft 

eines Handwerks-Amts, soll ein geschworner Mak­
ler zllgegen seyn, der die Feder führe, und alles da­
selbst vorfallende in ein beionderes Protokol eintra­
ge, welches in der Amtslade verwahret wird. Für 
diese Bemühung des Maklers, soll ihm eine beson­
dere, bey der Zusammenkunft des Amts zu bestim­
mende, dem Amte nicht zur Last fallende Belohnung, 
aus der Amtö - Kasse, auSgefezt werden. 

Keine Zunft oder ver- Es wird den Handwerks - Aemtern und ihren 
fammclt-s Amt kann die Zusammenkünften untersagt, die Handwerks-Ord» 
Handwerks-Ordnung än-yung eigenmächtig zu ändern. 
dern. y. 

Verbot, in die Zünfte. Es wird hiemit allen Handwerkern unter strew 
Aemter oder Gi,den frein-ger Ahndung verboten, in die Zünfte, Aemter und 
»er Länder zu -Mt». Gilden fremder Länder zu treten, dahin Gelbbey­

träge zu übermachen, oder dafelbst ihre Lehrtinge 
ein- oder ausschreiben oder durch fremdeZünfte und 
Gilden zu Gesellen machen zu lassen. 

DieN-ist-r-in-sHi>»d. Die Meister eines jeden Handwerks, sollen in 
Werks wählen all-Jahr einer jährlich zu haltenden Zusammenkunft, aus den 
einen Anns-A-lttrmannzur Stelle befindlichen, im Amte eingeschriebenen 
«iid ^-huif-tt. Meistern, durchBallotiren, einen Amts-Aelterm?nn 

(Uprawnüi Starschina'» und zwey Aeltermanns-
Gehülsen (Starschinski'eTowarischtschi) envählen, 
uno selbige deiil Stadt-Magistrat, oder Rathhause, 
vorstellen, welche, wenn die Gewählten keinem öf­
fentlichen Tadel ausgefezt sind, ihnen Siz zu neh­
men erlauben. 

ic>. 



?o. 
Der Amts - Aeltermann hat Siz in: Stadtra- D-rAmts-A-tt-rman,, 

the (GorodskajaDuma) aus der A-nts -Aelterleute b" Siz >m Sl«dtra»j>-> 

Bank, und stellet daselbst die Angelegenheiten und 
Bedürfnisse der Handwerke vor. Bey dein Amte 
selbst aber ist derAmtS-Aeltermann nebst seinen Ge­
hülfen, alle vorgetragene Sachen anzuhören, zu 
schlichten, und dabey nach unten folgender Vorschrift 
zu verfahren verpflichtet. 

I I .  

Alle Handwerks - Aemter zusammen, wählen Vom H-up«- d-rH-md-
jährlich, durchs Ballotiren, einen Amtsherrn oder werks-A-mm oder Anuj» 

Haupt der Handwerks-Aemter(RemeslennajaGla- Herrn. 
wa) und stellen ihn dem Stadt - Magistrate oder 
Rathhause vor> welche, wenn der Gewählte keinem 
öffentlichen Tadel ausgesezt ist, ihm Siz zu nehmen 
erlauben. 

lZ. 
Die Amts-Aelterleute, dieAeltermanns-Ge- V°nd-rd-mAmtsh-rr» 

hülfen, der Alt-Gefell und die Gesellen-Schaffner, zu -rz-ig-nd-n Achmng 

sollen dem Haupte der Handwerks - Aemter mit Ach- und Folgsamkeit. 
tung begegnen, und ihm in allem, wozu er ihnen, 
den Gesezen und der Handwerks-Ordnung gemäß, 
nüzliche Anweisung giebt, Folge leisten. 

Das Haupt der Handwerks-Aemter hat die -x°n d-r Stimm-d-s 

Stimme der Aemter, ffzet im sechsstimmigen Stadt- Aimsh-rrn in s-chMm-

rathe (Schestiglaßnaja Gorodskaja Duma), undmige» Smdtr«che. 

trägt daselbst die Angelegenheiten und Bedürfnisse 
der Aemter vor. 

Wenn zwischen den Aemtern verschiedener Hand-
werke, oder zwischen den Amts-Aelterlemen und ,̂̂  ,7°if»"n w- A!M 
Aeltermanns-Gehülfen und den Handwerkern eines m n, und zwischen dm 

Amts/ bleuten und Aemtern. 



4»  ̂

Amts, Händel und Streitigkeiten entstehen, wird 
die Sache vor das Haupt der Hanowerksämter ge­
bracht, welcher selbige friedlich zu schlichten suchen, 
oder durch sein Urtheil entscheiden soll. 

-5. 
Niemand kann ohn-den Niemand soll ohne Genehmigung des Haupts 

Amtsh-rri, aus dem Am-der Handwerks-Aemter aus einen» Amte verstoßen 
te gestoßen werden. werdM. 

16. 

Vom Eide. Das Haupt der Handwerksämter soll die Amts-
Aelterieute und AeltermannS-Gehülfen beym An» 
tritte ihrer Stelle zum Eibe führen. 

iLides -- Formel der Amts s Aelterleute und 
Aelrermanns s Gehülfen. 

Eides-Z-rmi». Ich Endesgenanmcr gelobe zu Gott dem All­
mächtige»/ bey seinem heiligen Evangnio, oaß ich 
in dem mir anvertrauten Amte, nach meinem besten 
Wissen und Gewissen, so viel in meinem Kräften 
und Vermögen stehet, gerecht uno unpartheylsch ver­
fahren will und also zu verfahren verpflichtet bin, 
sowohl in allen Sachen, als auch besonders in eifri­
ger Beförderung des guten und glücklichen Fort­
gangs des Handwerks, der Vervollkommnung des­
selben, und der Ordnung und Eintracht zwischen 
den Handwerkern,so daß ich für jedeVerabsaumung, 
Mißbrauch, oder Übertretung der Handwerks-
Ordnung, zu verantworten habe. Wenn ich aber 
anders verfahren sollte, so unterwerfe ich mich in die­
sem Leben der gesezlichen Ahndung, in dem zukünf­
tigen aber, der Verantwortung und Rechenschaft 
vor Gott und seinem furchtbaren Gerichte. Zur 

Bekräf-



»l 

Bekräftigung dieses meines Eides, küsse ich das 
Wort uno Kreuz meines Heilandes. Amen. 

Anmerkung. 

Jeder schwöre nach seinem Gesez und Glauben. 
-8 .  

Der Amts-Aeltermann und die Aeltermanns- Vm d-r Pflicht d-s 
Gehülfen, sollen für den guten Fortgang des Hand-Ams-Wterw-ims «n> 
Werks, für die Vervollkommnung der dazu gehörigen ftw-r Gchüif-n. 
Geschicklichkeit, und für gute Ordnung und Ein­
tracht zwischen den Handwerkern sorgen, weshalb 
sie auch besonders für ihre Person in allen Sachen, 
laut ihrem Eide, gerecht und unpartheyisch zu han­
deln vervsiichtet sind. Sie sollen für jede vom Amte 
geschehene Verabsäumung, Mißbrauch und Über­
tretung der Handwerks-Ordnung verantworten; 
von den Wittwen und Waisen aber dem Haupte der 
Bürgerschaft Nachricht ertheilen. 

Händel und Streitigkeiten, die das Handwerk Häni-l vn» Sw«i»is-
und den guten Kredit destelben, oder das Betragen k""", d--das s-ndw-rk 
der Handwerker in ihrem Handwerke, betreffen, wer- b-tress-n,!»ndei»i»Ai»te 
den, wenn die Sache ni cht über fünf und zwanzig 

Rubel beträgt, im Amte durch den Amts-Aelter-
maim und die Aeltcrmanns-Gehülfen, so viel mög­
lich mündlich, entschieden. Wenn aber jemand mit 
der Entscheidung des Amtes nicht zufrieden ist, oder 
die Sache mehr äls fünfund zwanzig Rubel beträgt, 
so stehts einem jeden frey, seine Klage bey dem Stadt-
Magistrate oder Ruhhause anzubringen, wozu ei­
ne Frist von zwey Wochen bestimmt wird, nach de­
ren V 'rlaus die Klage nicht mehr angenommen 
werden soll. 

F 20. 



Di- vorjährig-»A-lt-r- Die durch andere von ihrem Dienste abgelösete 
l-ut- und ihr- Echülftn,NmtsÄelterleuteundAeltermanns-Gehülfen,sollett 
habe» di- Aufücht üb-r^x nach dem andern, jeder vier Monate lang, die 
das G-s-lleu-»mt. Aufsicht über das Gefellen-Amt führen und in selbi­

gem gute Ordnung zu erhalten bemüht seyn. 

Von der Z«samm-N- DerAeltermann unddleAeltermanns-.Gehül-
kunst d-r Handwerker, fez, jedes Handwerks, sollen alle vie? Mcnate, und 

wenn ein besonderer das Amt betreffender Vorfall 
solches erfordert, dieMeister ihres Amts zusammm 
beruffen und ihnen deshalb durch den jüngsten Mei­
ster Anfagung thun lassen. Die Zusammenkunft 
des Amtes, kann nach der durch den Aeltermann und 
die Aeltermanns-Gehülfen veranstalteten Ansagung 
in der Herberge gehalten werden. 

2?. 

Tont««, jüngsimM-l- Der jüngste Meister soll des Amts-Geschäfte be-
ßer. stellen, und alles, was ihm voa dem Aeltermann in 

Sachen des Amts anbefohlen wird, besorgen, es sey 
denn, daß er einen seiner Mitbrüder, solches für ihn 
zu übernehmen, willig findet. Wenn er ohne gesiz-
lichc Entschuldigung etwas nicht ausrichtet, ober sich 
ungehorsam bezeiget, oder wenn durch feine Saum­
seligkeit oder snnen Ungehorsam etwas verabsaumt 
wird, so ist er in jedem Falle eine v? rlMmsimäßige 
Geldstrafe zu erlegen gehalten. Wenn ihm aber 
den Handwerkern etwas anzus'gen befolgen ist, und 
er solches nicht thut, so soll er für einen jeden, dem 
er die Sache nickt angesagt hat, eine Geldstrafe erle­
gen. Der jüngste Meister darfflcb nichtauf vier und 
zwanzig Stunden aus der Stadt entfernen, ohne 
solches vorher dem Amts-Aeltermann und dm Viel­

ter-



fermannsGehülfen zu melden; während semerAb-
welenheit aber soll sein Bimst einem andern über­
tragen werben. Wenn der jüngste Meister in Be­
sorgung oer Geschäfte des Amts begriffen ist, so er­
halt um? zahlet er in allen ihn betreffenden Fällen 
doppelte Gelojrrafen. 

-z. 
In der Amts-Stube soll ein Schrank und Tisih Von d-rAms-Stub-, 

Nlit einer verschlossenen Lade seyn, in welcher die 
Handwerks-Ordnung, das Handwerks-Zcichen, das 
Amts-Siegel, die Handwerks-Kasse, und die Rech­
nungen über Einnahme und Ausgabe, aufbewahret 
werden. Das Schloß dieser Lade wird mit drey 
Schlüsseln geöfnet, von welchen einer bey demAmts-
Aettermann und die beyden andern bey den beyden 
Aeltermanns-Gehülfen befindlich sind. 

24.  

In jedem Handwerks-Amte sollen drey Bücher Von d-n wp Am»-
gehalten, und in das erste die Meister, in das zweyte Büchern, 

die Gesellen, und in daö dritte die Lehrlinge einge­
schrieben werden. -y 

25. ^ 
Diese Handwerks-Ordnung soll bey jeder vier- «0» B-rl-simg i«-

monatlichen Zusiunnienkunst der Handwerker, zur H-ndwerks-Orwung s-» 
unfehlbaren Befolgung derselben, öffentlich vorge-î -r Zusammenkunft, 
lesen w rden, damit niemand sich mit der Unwissen­
heit entschuldigen könne. 

26.  

Jeder Meister, Gesell, und Lehrling, soll bey All- M-ist-r, G-s-a-n 

ftiner Aufnahme ins Amt die Versicherung geben,und Lehrlmg- sollen 

daß er sich nach der Handwerks-Ordnung richten "«ch der H-mdw-rks-Ol!» 

w?lte, wi shalb selbigem die ihn betreffenden Punkte """2 
derselben vorgelesen werden sollen. 

F 2 27» 



»7-

V-nEmlassungderZu- Wenn es Zeit ist, die Zusammenkunft ausein« 
s!lmm-»kunst der Hand-ander zu lassen, so wird dazu von dcinAmtsÄcZter-

mann, durch einen dreymaligen Schlag mit einem 
Hammer auf den Tisch, das Zeichen gegeben. 

2 8. 

Von dem Gehorsam gc- Die zu sedem Handwerks-Amte gehörigen Mei­
sen dasAmt und tmA-l-ster, Gesellen, und Lehrlinge, sollen ihrem Amte, 
«ermann. dem Amts-Aeltermanne, und den Aelterinanns-Ge» 

hülfen gehorsamen. 

Von dem Amts-Ge- Die jedem Handwerks-Amte, von dem Stadtt 
wicht, Maaß, Probe °d-r Magistrat, oder Rathhause, gegebenen Gewichte, 
Stempel u. s. w. Maaße, Proben oder Stempel, oder sonstige das 

Amt und Handwerk betreffende Vorschriften, wer­
den in dem Amte, bey der Handwerks-Ordnung, 
verwahret. 

z<?. 

Don der Beobachtung Die Handwerker sollen ihre Arbeiten nach dem 
des Gewichts, Maaßes, Amts-Gewichte, Maaße, Probe, und sonstigen 
der Probe u. s. w. das Handwert betreffenden Vorschriften verferti­

gen; welches der Aufsicht der Amts Aelterleute und 
Aeltermanns-Gehülfen anvertrauet wird. 

ZI.  

Von der MM und MI- Jeder Handwerker ist verpflichtet, gute Arbeit 
»adelhaften Alb"'' z,l liefern, und sein Handwerk, so gut und ohne Ta­

del als ers nur immer vermag, zu treiben. 
z-> 

Verbot. kW Taxe für Es wird der Zusammenkunst der Handwerker 
V«Arbeitt»bestimmen.und ihren Aemtern verboten, einen bestimmte»» 

Preis für die Arbeiten festzus?zm. 

zz. Der 



4k 

 ̂ Der Meister ist für die gute Arbeit seiner Ge- W-r für di- der 
sellen und Lehrlinge, das Amt hinzogen für die gute^be» zu sorgen ha». 

Arbeit der Meister zu sorgen verpflichtet. Dieser-
wegen sollen der Amts-Aeltermann und die Aelter­
manns-Gehülfen, im Fall einer Beschwerde, die Ar­
beit der Handwerker besichtigen, und untersuchen, 
ob sie der Handwerks-Ordnung gemäß verfertiget 
sey; wobey sie auf gute Arbeit und Beobachtung 
der Handwerks-Ordnung zu dringen und die Ver­
absäumung dessen zu ahnden haben. 

34. 
Wenn jemand beym Amte wegen des übermä- Von der Ilms-S-hä» 

ßigen Preises der von einem Handwerker verfertig-M«. 
ten Arbeit Klage erhebt, so soll das Amt die Arbeit 
besichtigen, uno nach Recht und Billigkeit schäzen. 

z;. 
Das Amt soll eine Zeit bestimmen, in welcher Von Bestimmung de« 

diese oder jene Arbeit, wenn alles dazu erforderliche Z««, in weicher eine Ar, 
vorher in Bereitschaft ist, verfertiget werden kann, b"' »-rf-ws-, w-rd-n 
damit man im Fall einer Beschwerde über Ver-"""' 
säumniß und Saumseligkeit, solches nach Recht und 
Billigkeit ahnden könne. 

Z5. 

Es ist den Aemtern nicht untersagt, bey dem D>- A-m-r ttmi-n, 

Stadt-Magistrat oder Rathhause wegen ihreSHand- Vorstellungen thu«. 

w.rfs und dem bessern Fortgange desselben Vorstel­
lungen zu thun, worüber der Stadt-Magistrat, oder 
das Rathhaus, nach gehöriger Erwägung der Sa­
che, wenn sie hierin selbst nichts zu verfugen ver­
mögen, gehörig-mOtts weiter Vorstellung zu thun, 
verpflichtet sind. 

Z7. 



Z7« 
«verbot, die Urtheil« KeinAmt so? eine von ihm entschiedene Sache 

ab,M»d-rn. Wiederum anders entscheiden. 
Z8» 

Für -in- »„gegründet- Wenn i'nnand über ein Handwerks-Amt Klage 
Klaij-üb-rdai Amt, wird erhebt, Utto diese Klage ungkgrünvet bcjunden voiro, 
eine Geldbuße von fünf so soll er eine Gelbbuße von fünf und zwanzig Ru-
und jwanzigRub-lerl-gt.hxl gn die Handwerks-Kasje eriegen. 

z?-
Bon der Handwerks- D ie Handwerks-Kaße stehet unter der Aufsicht 

Kasse. des Amts - Äemrmannes und der Aeltermanns-Ge­
hülfen, welche für den Zuwachs derselben bemühet 
seyn, sich aber keineswegs unterfangen sollen, etwas 
davon ohne Einwilligung und Erk u .miß der Hand­
werks-Zusammenkunft, wozu es auch sey, zu ver» 
wenden; wovon sie jährliche Rechnung und Rechen­
schaft abzulegen haben. Dieserwegen Mm der 
Amts-Aeltermai n uns die Aeltermannö-Gehülftn 
xwey Kücher halten, und in das eine oie Einnahme 
uns Strafgelder, in das andere aber die vonderZu-
sammenkünst der Hanowerker bewilligten Äu-.ga­
ben einschreiben. Nach Verlauf jedes Jahres, wll 
der neugewählte Amts-Aeltermann und die iieiu» 
Aeltermanns-Gehülfen,die vorjährigen berechnen, 
und ihnen die Hanowerks-Koste und die 9'eü nun-
gen über die Einnahme und Ausgabe, abnehmen. 

DicAMs-Ael«r!-»te Die Amts-AelterleuteundAeltermanns-Gehül-
!l. erhalten jährlich einc ftn, sollen jährlich ans der Hantwerks-Kasse, die 
Belohnung. Alt - Gesellen und Gesellen - Schaffner aber ans der 

Gesellen-Lade, eine von der Zpfemmenkunst zu 
bestimmende Belohnung am Gelde erhalten. 

41. Zur 



 ̂ 4? 

<r. 
Zur H mdwsrks-Kasse sollen zwey Kästchen oder Monden zwey G-iv-

Gelöbüchsen, oben mit engen Oesnungen, gehalten buchen d-r Hm.dn.erks-
werden, wovon das eine mit der Aufschrift «L in-Kam. 
nahm-, das andere mit der Aufschrift Strafgel­
der, bezeichnet wird. Alles Geld, was in eine oder 
die andre dieser Büchsen eingelegt wird, soll im Ein­
nahme-Buche, mit Anzeige des Jahres, Monates 
und Tages, so wie jedeAusgabe im Ausgabe-Buche, 
richtig angeschrieben werden. 

42. 
Der Amts -Aeltermann und die Aeltermanns- Von der Eintreibung 

Gehülfen, sollen die Strafgelder ohne Zeitverlust d-r Strafgelder, von dm 
«eintreiben, und richtig anschreiben. Wenn sie aber R-chnung-», undd-rBe­
in Eintreibung der Strafgelder saumselig versah- straf»»« der Nachlaß» 
ren, oder selbige nach dem Empfang nicht gehörig 
anschreiben, oder wenn ihre Rechnungen unrichtig 
befunden werden, oder wenn an den Geldern, die sie 
unter Händen gehabt haben, etwas fehlt, fo sollen sie 
das Fehlende unverzüglich doppelt erfezen und aus 
dem Amte gestoßen werden. 

4?. 

Jedes Amt ist verpflichtet, aus der Handwerks- Von d-m Beytrag-der 
Kasse jährlich sünsRubel zur Unterhaltung der Kir- A-m«-rjurKirch-ii-Kasse. 
ch.e und der Kirchenbedientc», an die Kir l cn-Kasse 
der Stadt zu entrichten. Wenn aber ein Amr, aus 
eigener Bewegung, an die Stadt-Kirchen-Kasse oder 
an das Kollegium der allgemein-m Fürsorge ein meh-
reres entrichten will, so soll solches als eine freywil­
lige Gabe betrachtet werden. 

44. 

Alle Strafgelder, die in Sachen, welche dieHand- Di- das A«t ««-
werks-Aenuer betreffen den Handwerkern auferlegt !"!>>-- Strafgelder g-ho-
werden, sollen der Handwerks-Kasse verbleiben. d-k Ha»dw-rks-Kaffe. 

45. 
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45-
Von krankn Handwsr- Wenn ein Handwerker so krank wird, daß er sein 

km. Handwerk selbst zu treiben nicht im Stande ist, ober 
wenn ein kranker Meister keinen Gesellen ober Lehr­
ling hat, die für ihn die Arbeit verrichten konnten, 
so mag er solches dein Amts - Aeltermann oder den 
Aeltermanns-Gehülfen anzeigen, welche ihm nach 
Beschaffenheit der Umstände zur Wiederherstellung 
seiner Gesundheit oder bey seiner Arbeit Hülfe zu 
leisten verbunden sind. Sie nehmen, zum Beyspiel, 
für ihn einen Arzt an, oder geben Geld zu Medizin, 
wenn er so arm ist, daß er auch hierin Hülfe bedarf, 
oder sie geben ihm, wenn eö seine Arbeit erfordert, 
einen Gesellen oder Lehrburschen zu, oder unterstü-
zen ihn aufeine Zeitlang bis zu seiner Genesung mit 
einer Beyhülfe aus der Handwerks-Kasse, so viel 
nemlich als die Zusammenkunft der Handwerker 
auf solche Fälle bewilliget hat. Eben so soll auch in 
Absicht der kranken Gefeilen oder Lehrlinge verfah-

. ren werden. 

Alt-Geselle» Die Gesellen eines jeden Handwerks, wählen 
und d-nEM-n-Sch«ff-M'Jahre, in ihrer Zusammenkunft, durchs Ballo-
n-r». tiren, aus den zur Stelle befindlichen im Amte am 

geschriebenen Gesellen, einen Alt-Gesellen (Povma-
sterskoi Wübornoi) und zwey Gesellen-Schaffner 
(PodmasterSkoi Powerennoi), und stellen seibige 
dem Amte vor, welches, wenn die Gewählten keinem 
öffentlichen Zadel auSgesezt sind, ihnen Zutritt ver­
statten, und sie in allen die Gesellen oder Lehrlinge 
ihres Handwerks betreffenden Fällen und Sachen, 
anhöret. DieseAlt-GesellenundGesellen Schaffner 
stehen zur Erhaltung guter Ordnung unter der Aus­
sicht der vorjährigen Amts-Aelterleute und Aelttr-
manns Gehülfen, und sorgen in Handwerks-Sa­
chen für die Gesellen und Lehrlinge. 

47. 



Die Beschwerden über die Gesellen und Lehr- V-nd-mG-Mn-A«!-. 
linge in Hanüwerks-sachen, werden in dein Ges'el-
lenÄmte angebracht, welches sich alle vier Monate, 
und wenn es sonst erforderlich ist, versammelt. 

4». 
Die Gesellen-Lade befindet sich in dem Gesellen- Vo-da-G-Mm-e«»-. 

Amte, unter der viermonatlichen Aussicht des vor­
jährigen Amts-Aeltermannes und der beiden vorjäh­
rigen Aeltermanns-Gehülfen, wie auch des Alt-Ge­
sellen und der Geftllm-ivchaffner,welche eben sowie 
oben wegen der Handwerks - Kasse verordnet ist, 
Buch zu führen und Rechnung abzulegen haben. 

4?. 
Ein jeder Meister hat in seinem Hause über D-r M->st-r h-n b->« 

seine Gesellen und Lehrlinge, so wie über alle seine H« brecht äb-r s-m-
übrigen Hausleute, das Recht eines Hausherrn; M-» mdÄpiling-. 
jeooch so, daß das Stadt - und Amts- Recht dadurch 
nicht gekränket werde. 

I) Der Meister soll mit seinen Gesellen und Wi-d>-M-ist-r,G-f-l-
Lehrlingen billig und gelinde umgehen. 2) Der Ge-w und L-yru»g- >>ch ge­
sell und Lehrling sollen sich gegen Meister und gm -in-ud-r,»»«rpai-
seine Familie treu, folgsam und ehrerbietig betragen, «n habe». 
z) Der Meister sowohl als die Gesellen und Lehrlin­
ge soilm durch gute Aufführung, häusliche Ruhe 
und Eintracht zu befördern suchen, um dadurch aller 
gegenseitigen Unzufriedenheit und Beschwerde zu­
vor zukommen. 

5l-
Der Meister soll mit seinen Gesellen gelinde um- M-sich d-r M-ist-r g--

gehen, von ihnen keine andere als zum Handwerk gm s-m-G-Mm zu »-r-
gehorige Arbeiten verlangen, sie richtig bezahlen, Hai«« ha»-, 
und ordentlich unterhalten. 

G 52. 



Wi- sich d-r M-ist-r Der Meister soll seine Lehrlinge 7) gehörig um 
gegen s-in- L-Hrlinze zuterrichten; 2) ihnen menschenfreundlich und mitge-
verhaltm habe. sunder Ueberlegüng begegnen: z) sie nicht ohne Ur­

sache strafen; 4) ihnen keine zu schwere, ungewöhn­
liche, und nicht zum Handwerk gehörige Arbeit, we­
der selbst auferlegen, noch seiner Familie solches zu 
thun erlauben. 

5Z-
Wie sich die Eestll-N Die Gesellen sollen die Lehrlinge mit Sanft-

5-g-nt--Lehrlinge zu vcr-muth unterweisen, und mit selbigenruhig ttNdsried-
halten haben. lich umgehen. 

54. 
Verbot, im trunkene» Es wird allen Meistern, besonders aber dm 

MM- i« schlagen. Gesellen verboten, die Lehrlinge im trunkenen Mu­
the, aus Bosheit oder Dummheit, ohne Ursache zu 
schlagen, oder übel zu behandeln. Wer sich dieses 
zu thun unterfängt, soll eineGeldbuße an die Hand­
werks-Kasse erlegen. 

5 5-
Wi- flch d-r Lehrling Jeder Lehrling soll gehorsam und fleißig seyn. 

zu verhakten habe. . " 
- 56» 

Wo-in jeder seine KW WennderOesell einen Lehrling beleidiget, so 
«e anzusingen habe, ka-m er sich darüber bey seinem Meister beschweren. 

Wenn aber der Meister seinem Gesellen oder Lehr­
burschen hart begegnet, so mögen diese deshalb sich 
bei, dem Amrs-Aeltermann oder den Aeltermanns-
Gehülfen beklagen, »pelche sich die Wiederherstel­
lung der Ruhe und Eintracht eifrig! angelegen seyn 
lassen sollen. 

Am? tti' Es wird hiemit verboten, in einer Stadt, wo 
ein stantwerk ohne «w emHandwerks-Amteines gcwisien Ha.wwerks er-
laub'riß des Ames zu nchtet lst, dieses Handwert zu treiben, ohne m dem 
.reiben. . Amte 



Amte desselben eingeschrieben, oder von dem Amte 
dazu berechtiget zu seyn. 

?s. 
Ein im Amte eingeschriebener Meister, hat die E>" >>» Am« an-z--

Freyheit, Gesellen und Lehrlinge zu hatten, selbige schmb-n-rM-isr-r, l.>„n 
anzünchmm, zu verfthreiben und verabreoeterma-^ '̂' L-hrlmz-
ßen zu miterhaiten. 

Es Wird hiemit verboten, in einer Stadt, wo W-r nicht »»§ Hin­
ein Handwerks-Anu eines gewissen Handwerks er-w-rk -rl-rn-t hat, ftü 
richtet ist, ohne bey einem zünftigen Meister das "ich- d-r BorrM- d-» 
Handwerk erlernet zu haben, und ohne einen Schein A-m-s g-nj-ßen. 
vom Amte aufweisen zu können, sich einen Meister 
dieses Handwerks zu nennen, oder Gesellen und 
Lehrlinge zu halten, Oer dieses Handwerks-Schild 
auszuhangen. 

60.  

Wenn jemand in einer Stadt, wo ein Handwerks- Wi- di-j-nig-n, di-
Amt eines gewissen Handwerks errichtet ist, dieses »'cht ang-s-hri--
Handwerk zu treiben gedenkt, so soll er sich deshalbl'"d, ihr- Arbeit -r-i-
beymAime inelden, und seine Arbeit dem Amts-Ael- ̂ ">^«1. 
termann und den Aeltermanns-Gehülfen vorlegen, 
welche einige beym Amte eingeschriebene Meister zur 
Besichtigung der Arbeit berufen , und »hm eine Pro­
be-Arbeit au geben, nach deren Beschaffenheit die 
vom Amte zu ertheilende Erlaubniß, solches Hand­
werk zu treiben, eingerichtet werden soll. Das Amt 
aber soll niemanden sich durch Arbeit seinen tägli­
chen Unterhalt zu erwerben wehren. 

61.  

Die Krons-Handwerker sollen nur Krons-Ar- Von t-„ 
beiten besorgen. Wenn sie aber in einer Stadt, wo w-rk-rn. 
ein Amt ist, Neben-Arbeiten übernehmen wollen, 
so haben sie sich deshalb, so wie im Soften Punkte 
vorgeschrieben ist, beym Amte zu melden. 

G 2 62. 



«°n denen Handwer- Handwerker, die einem Herrn zugehören, sollen, 
k-rn. die einem Herrn zu- nur für ihren Herrn arbeiten. Wenn sie aber in ei« -
»chören. ner Stadt, wo ein Amt ist. Neben - Arbeiten über» 

nehmen wollen, so haben sie sich deshalb, so wie im 
6Mn Punkte vorgeschrieben ist, beym Amte zu 
melden. 

«z. 
Ein Handwerker hat die Wenn ein Handwerker sich bey irgend einem 

Freiheit, sich zum Dienste Herrn in Dienst begiebt, dabey aber der Stadt und 
i» vermiechen. dem Amte die gehörigen Abgaben zu entrichten fort­

fähret, fo soll er deshalb nicht aus dem Amte ausge­
schlossen werden. 

Von Fremden und Aus- Wenn ein aus einer andern Stadt oder aus es, 
»ändern. nein fremden Lande angekommener Handwerker, 

sich in ein Handwerks- Amt irgend einer Stadt ein­
schreiben lassen will, so soll er entweder ein schriftli­
ches Zeugniß von dem Handwerks-Amte der Stadt, 
wo er sich vorher aufgehalten hat, oder anstatt des­
sen eine Probe-Arbeit seines Handwerks vorzeigen, 
wie deshalb im6ostenPunkt mit mehrerem verord­
net ist. 

Ls. ^ 
Wie es zu halten, wenn Wenn ein im Amte eingeschriebener Handwer-

«in Handwerker seine» ker, sich in einer andern Stadt niederlassen will, und 
Wohnott ändert. solches dem Amte seiner Stadt zu wlMn thut, fo soll 

das Amt ihn» hierin keine Hindernisse in dm Weg 
legen, auch ihn bey seiner Wiederkunft wieder ins 
Amt ausnehmen, wogegen er alles dasjenige, was 
dem Amte zukommt, zu entrichten, und den Dienst 
des jüngsten Meisters, wenn er solches nicht schon 
vorher gethan hat, zu verwalten verpflichtet ist. 

66. 
Von verarmten Hand- Wenn einHandwerker,der während seinesWohl-

«erkern. siandes alle seinePflichten gegen das Amt erfüllet hat, 
verar-
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verarmet, oder krank wird, und seine Armuth weder 
dem Trünke, noch der Verschwendung, noch irgend 
einem andern eigenen Vergehen zuzuschreiben ist, so 
soll ihm mir Erlaubniß der Handwerks-Zusammen­
kunft so viele Hülfe aus der Handwerks-Kasse gelei­
stet werden, als die Zusammenkunft für nöthig be­
findet, und die HanSwerks-Kasse zu tragen vermag. 
Wenn ein armer Handwerker oder dessen Frau ver­
stirbt, sollen sie ohne überflüßigen Aufwand aus der 
Handwerks-Kasse begraben werden. Wenn aber ein 
krank oder arm gewesener Handwerker wieder ge­
sund wird und in guten «stand kommt, so soll er 'al­
les was ihm von der Zusammenkunft bewilliget 
worden ist, doch ohne irgend einige Zinsen, wieder 
bezahlen. 

67. 
Es ist der Wittwe eines im Amte angeschriebe- W>«w-n. 

nen Meisters erlaubt, das Handwerk ihres Mannes 
fortzusezen und Gesellen und Lehrlinge zu halten. 
Im Nothfalle aber sollen der Amtö-Aeltermann und 
die Aeltermanns-Gehülfen der Wittwe oder den min­
derjährigen Kindern einen Pfleger oder Beystand 
(Popetschitel) bestellen, oder einen treuen Gesellen 
geben, und selbigem seinen Lohn aus der Wittwen-
oder Waisen-Kasse anweisen. Nach Verlauf einer 
Jahresfrist, soll die Wittwe erklären, ob sie das 
Handwerk weiter fortfezen will oder nicht, welches 
ihrer freyen Willkühr überlassen wird. Die min­
derjährigen Kinder eines Handwerkers, sollen in ei­
nem Handwerke unterrichtet werden. 

«8. 
Wenn einGesell, der nicht weniger, als drenJahre Wie -in EM Meist«-

lang bey einem Meister gearbeitet und sich in seinem wird. 
Handwerke sseißig qeübet hat, Meister werden will, so 
soll sein Meister, wenn er mit ihm zufrieden ist, ihm 

ein 
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«in Zeugniß geben, daß er das Handwerk wohl erler­
net habe, daß er von guter Aufführung sey, und Mei­
ster zu werden verdiene, womit er ihn dem Amis-Ael-
termanne und den Aeltermanns-Gehülfen vorzustel­
len, der Geselle aber etwas von seiner Arbeit, so gut 
ers vermag, vorzuzeigen hat. Hierauf lassen der 
Aeltermann und die Aeltermanns-Gehülfen die drey 
jüngsten Meister zur Besichtigung dieser Gesellen-
Arbeit zusammen berufen und geben, je nachdem 
diese Arbeit befunden ist, dem Gesellen ein Meister-
stüct(Uprawnüi Urok) auf, zu dessen Verfertigung 
sie eine bestimmte Zeit ftstsezen, in welcher die Arbeit 
vollendet seyn soll. Sobald das Meisterstück fertig 
ist, werden noch einige Meister mehr zur Besichti­
gung desselben zusammen berufen. Wenn nun die 
Meister das Meisterstück für gut erkennen, und der 
Gesell schon vier und zwanzig Jahre alt ist, so wird 
er dem Amte bey der Zusammenkunft der Handwer­
ker vorgestellt, und erhält ein Zeugniß vom Amte, 
mit welchem er weiter dem Stadt-Magistrate oder 
Rathhause vorgestellet wird, damit ihm sein Hand­
werk in Der Stadt zu treiben erlaubt werde. Wenn 
das Meisterstück nicht für gut erkannt wird, so soll 
der Gesellnoch ein halbes Jahr lang bey dem Meister 
arbeiten. Wenn ein Gesell aber noch nicht vier und 
zwanzig Jahre alt ist, sosoll ihm, ehe er zum Meister 
aufgenommen wird, bis zum vier und zwanzigsten 
Jahre, andere Städte zu durchreisen erlaubt werden. 

69 .  

Bou t«, G-s-llm. die Wenn ein Gesell drey Jahre bey einem Meister 
5r-»Jchr-b«»-inemM-i-gearbeitet, sich in seinem Handwerk fleißig geübet, 
st-r g«a> d-im haben, und sich gut ausgeführet hat, der Meister aber ihm 

weder ein Zeugniß geben, noch ihn dem Amte vorstel­
len will, so ist ein solcher Gesell berechtiget, sich durch 
den Air Gesellen und die Gesellen-Schaffner bey dem 

Amte 
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Amte zu beschweren, welches die Sache zwischen dem 
Meister uno Gesellen zu untersuchen und nach Recht 
und Billigkeit zu entscheiden hat. 

70. 
Es wird der freyen Willkühr der Handwerker Don dem G-idb-mra-

Sberlassen, ob ein Meister bey seiner Aufnahme ins s- >nd--Handw-rks.Kas-
Amt, etwas zur Handwerks-Kasse beyzutragen ha-  ̂
be, und wie groß dieser Beytrag seyn soll, welches « > 
die Handwerker jedes Jahr in ihrer Zusammenkunft 
einmal für alle zu bestimmen haben; doch soll dieser 
Beytrag nie über zehn Rubel steigen. 

Wenn ein Meister einen Lehrling annimmt, so Von w «nmhm- -i. 
soll er ihn dem Amts-Aeltermanne und den A elter-"-s Lehrlings. 
mannö-Gehülsen vorstellen, die ihn nach geschehener 
Befragung: wie er mit Vor- und Zunamen heiße, 
woher er gebürtig, und<wie alt er sey, ins Lehrlings-
Buch einschreiben: worauf der Amts-Aeltermann 
den Lehrling, treu, gehorsam und ehrerbietig gegen 
den Meister zu seyn, und das Handwerk fleißig zu 
lernen ermahnet. Uebrigens wird es der freyen 
Willkühr des Amts überlassen, ob jeder Lehrling bey 
seiner Einschreibung ins Lehrlings-Buch, etwas 
zur Handwerks-Kasse beyzutragen habe, und wie 
groß diestt Beytrag seyn soll, welches bey jeder jähr­
lichen Zusammenkunft einmal für alle zu bestim­
men ist; doch soll dieser Beytrag nie über fünf Ru­
bel steigen. 

Kein Meister soll einen Lehrling ohne zwey Zeitt Von d-m Kontrakt d-s 
gen, einer von Seiten des Meisters der andere von Meisters mit dem Lehr­
zeiten des Lehrlings, annehmen, in deren Gegen- w-z. 
wart wegen der Lehrjahre, des Unterhalts, und des 
Unterrichts desLehrlingS, Verabredung zu treffen ist, 

welcher 
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welcher Vertrag hierauf von beyden Seiten unver­
brüchlich gehalten werden soll. 

- ?z-
Ein s-brling soll nicht Ein Handwerks-Lehrling soll nicht weniger als 

wemsi-r als dr wund nicht drey, und nicht mehr als sünsJahre, das Handwerk 
mchralsfunfZahrl-rn-ii. lernen. Wenn er aber schon vorher etwas zu die­

sem Handwerk gehöriges erlernet hat, so kann die 
zur Lehre bestimmte Zeit, nach dem Gutachten des 
Aekermanns und der Aeltermanns-Gehülfen, ver­
mindert werden. 

74-
Wi- -«zu halten, wenn Wenn der Meister eher stirbt, als die dem Lehr­

ter M-ister vor Endigung linge zurErlernung des Handwerks bestimmte Zeit 
der Lehrjahre seines Lehr-verflossen ist, so bleibt der Lehrling so lange bey der 
»ings stirbt. Wittwe des Meisters, bis seine Zeit um ist, jedoch 

unter der Bedingung, daß die Wittwe einen guten 
und geschickten Gesellen habe, welcher der Werkstatt 
vorstehen, und den Lehrling gehörig unterrichte» 
könne. Wenn die Wittwe aber keinen solchen Ge, 
sellen hat, so kann der Lehrling, mit Einwilligung 
der Wittwe und mit Erlaubniß des Amts-Aelter« 
manns und der Aeltermanns-Gehülfen, zu einem 
andern Meister gehen. 

KeinHandwerkerkann Kein Handwerker soll einen Lehrling vor En" i-
«inen Lehrling ohne Vor-der bestimmten Lehrjahre verstoßen, widrig n-
w'ssen der Amls-Aell-r-̂ M er eine Geldstrafe zu erlegen und den Lehrlii g 
leut- »-r,tov-n. hjs zu Ende der zur Lehre bestimmten Zeit wieder 

zu sich zu nehmen angehalten werben soll. Wenn 
aber ein Handwerker seimn Lehrling zu verstoßen 
gesezliche Ursache hat, so soll er solches dem Amts-
Aeltermann und den Aeltermanns-Gehülfen anzei­
gen. 

76 .  

Von dem Lohn d-r EinMeister soll sich mit seinen Gesellen undLehr-
M n und »ehrlmge. ljngen weder wegen eines höhern noch gerinaern 

Lohns 



Lohns verabreden, als solcher für jedes Jahr in der 
Zusammenkunft der Handwerker einmal für alle 
bestimmt worden ist; doch soll alsdenn der Alt-Ge­
sell nebst den Gesellen - Schaffnern, vorher angehört 
und mit ihnen hierüber Abrede genommen werden. 

77-
Die Handwerksmeister, find ihren Gesellen zu D-r M-ist-r soll d-« 

rechter Zeit ihren gehörigen und verabredeten Lohn GM-» s-m-» Lohn b--
zu entrichten verpflichtet; widrigenfalls sie, wenn î-», der s s-a ab-r 
deshalb Klage erhoben würde, zu einer Geldstrafe ̂ M"!w a»m-n. 
an die Handwerks-Kasse angehalten werden sollen. 
Hingegen soll auch kein Gesell, ohne gesezliche Ursa­
che die Arbeit seines Meisters liegen lassen; widri­
genfalls er gleichfalls, wenn man fich dieserwegen 
über ihn beschweren sollte, zur Entrichtung einer 
Geldbuße angehalten werden soll. 

?z. 
Wenn ein Meister einen Gesellen oder Lehrling D-r M-ist-r soll d-m 

aus seinem Dienst entläßt, so soll er ihm ein schnft- aus s-i»-mD>-»st -»n-s-
liches Zeugniß geben, so wie selbiger es durch seines-»-» G-s-ll-n °d-r L-hr-
Treue, Gehorsam, ehrerbietiges Betragen, Fleiß, -m s-»gmß g-d-». 
Geschicklichkeit und gute Aufführung verdienet hat. 

7?' 
Wenn ein Lehrling drey Jahre bey einem Mei- Von d-m L-hrlmgi-

ster gedienet hat, so soll der Meister ihm ein Zeugniß 
geben, mit welchem er entweder noch länger bey ihm 
bleiben, oder von ihm abgehen kann. 

Es wird allen Meistern verboten, einen Gesel- Ein M-ist-r soll k-i-
len oder Lehrling eines andern Meisters, ohn? ein n-nG-st.i-n oder L-hrlmg 
schriftliches Zeugniß oder Abschied desjenigen Mei- a»d-r» R-ist-rs, 
sterS, bey dem er vorher gewesen, anzunehmen.  ̂ Sch«m «nn-h-

H 8i. 



Z l .  

«ond-r Aiiiinahme -i- Wenn ein Lehrling Gesell geworden, und seinen 
,»§ Gesellen. Lehrbrief (Podmasterskoe Swidetelstwo) erhalten 

hat, so soll er mit dem Meister, bey dem er arbeiten 
will, wegen der Zeit, die er bey ihm zu bleiben ge­
denkt, und wegen seines Lohns, Abrede nehmen. 
Während dieser unter ihnen festgeseztenZeit, darf 
weder der Gesell den Meister verlassen, noch der Mei-
ster den Gesellen verstoßen, ohne sich der Entrich­
tung einer Geldstrafe auszusezen. Wenn der Gesell 
die verabredete Zeit bey diefem Meister ausgedienet 
hat, so steht es ihm frey, in eben derselben oder einer 
andern Stadt, mit einein andern Meister, bey dem 
er arbeiten will, Verabredung zu treffen, auch kann 
ihn alsdann jeder Meister annehmen. 

82. 

Bon d-rT-ldffraf-für Wenn jemand von der Zusammenkunft der 
die Weigerung eine Wahl Handwerker zum Amtsherrn oder Haupt der Hand-
«NM-Hmc». Werks - Aemter, zum Amts -Aeltermann, oder zum 

Aeltermanns-Gehülfen, gewählt worden ist, und er 
die Wahl nicht annimmt, oder sich selbiger zu ent­
ziehen sucht, der soll dafür eine Geldstrafe zu erlegen 
gehalten seyn. 

8z» 
Wie die Handwerker Bey der Zusammenkunft der Handwerker sollen 

«ch bey ihrer Zusammen- ̂  und jede sich still und friedlich verhalten, und die 
timst zu verhaften Halen. des Amts-Aeltermanns und der Aetter-

manns - Gehülfen ruhig anhören; wer aber diestm 
zuwider bandelt, soll auf ein ganzes Jahr von der 
Hanbwerks'Zusilmmcnkunft ausgeschlossen werden. 

84» 

5a^7nkun^wsAmtsm Ein jeder Handwerker soll bey der Zusammen-
b-°bacht-nden Wohlan- kunft des Amts sowohl in Worten als auch in seinem 
ständigkeit in Wort«,, und Betragen, gebührende Wohlanständigkeit beobach-
Betragen. 



5» 

ten und keiner dem andern zum Streit und Zwist 
Gelegenheit geben. Wenn sich indessen ein solcher 
Fall ereignet, so soll der Urbeber der Unordnung ei­
ne doppelte Geldbuße zu erlegen gehalten seyn. 

85» 
Wenn bey der Zusammenkunft der Handwer- F'-rSchlig-r-pb-yd-e 

ker Schlägerey entsteht, so sollen oie Schuldigen der Zusammeickunf«, sollen di-
gefezlichen Ahndung übergeben werven,an basUmt̂ M^"'""^- '̂ 
aber eine Geldbuße zu erlegen gehalten seyn. erl-g-n '̂ 

86. 

Für jede bey der Zusammenkunft der Handwer- Von Unanständigkeit-» 
ker begangene Unanständigkeit, z.B. wenn einer den b-v d-r Zusammenkunft 
andern vorfezlich begießt, oder anfpeyt, over s.öZt,d-r Haudw-tt-r. 
oder wenn jemans betrunken, oder nicht gehörig und 
nach gebräuchlicher Art angekleidet ist, u. d. gl. soll 
eine Geldbuße erlegt werden. 

8?. 
Niemand soll bey der Zusammenkunft der Hand- V-p d-r Zusam«-«-

werker jemanden zuin Trinken nöthigen, oder je- kmist d-s Amts, so« nie­

manden Getränke darbieten, wofür sich besonders »um Trink«, zeick 

der Amts-Aeirermann und dieAeltermanns-Gehül-^Mtw-rdm. 

sen zu hüten daben, wer Hiewider handelt, soll eine 
Geldstrafe erlegen. 

8Z. 
Der Amts-Aeltermann und die Aeltermanns- Vond-rdopp-K-ny-w 

Gehülfen, bezahlen und empfangen in allen sie be-straf- d-s Aims.A-lt-r-
treffenden Fällen doppelte Geldstrafen. manns und d-c 

manns-Gehülfen. 
89. 

Wenn jemand, nachdem dev Amts-Aeltermann Von den Strafgelder» 
durch drey Schläge auf den Tisch das Zeichen zur b«p der Zusammenkunft 
Endiaung der Zusammenkunft gegeben hat, oyne""" Entlassung 
daraufzu achten, in der Amtsstube bleibt, oder wenn 

H 2 jemand 
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jemand die Zusammenkunst eher verläßt als der drit­
te Schlag mit dem Hammer geschehen ist, oder bey 
der Zusammenkunft zulezc in die Stube kommt, 
oder bewasnet erscheint, oder nach der Ent-assung 
des Amts noch eine Klage anbringt, der soll eine 
Geldstrafe zu erlegey gehalten seyn. 

«°n angeiracht-n B-- Wenn jemand bey dem Amts-Aeltermann oder 
schwerden. dm AetternmnnS > Gehülseir eine Beschwerde an­

bringt, so sollen diese nach geschehener Untersuchung, 
wohl überlegen, ob die Sache von solcher Art sey, 
daß sie eine besondere Zusammenkunst des Amts er­
fordert, oder obste bis zur nächsten viermonatlichen 
Ausammenkunst aufgeschoben werden könne. Wenn 
die Sache so beschaffen ist, daß sie eine besondere Zu­
sammenkunst erfordert, so soll derjenige, auf dessen 
Verlangen diese Zusammenkunft veranstaltet wird, 
etwas an Gelde entrichten. Das versammelte Amt 
aber, soll hieraus die vorgetragene Sache anhören, 
und so wie es in diesen Punkten vorgeschrieben ist, 
entscheiden und schlichten. Wenn aber die Sache 
bis zur nächsten viermonatlichen Zusammenkunft 
aufgeschoben werden kann, so soll der Kläger nur 
die Hälfte der in solchem Fall zu zahlenden Kumme 
entrichten. 

Bon dem Bricfw-chstl Kein Handwerker soll sich unterstehen, einen an 
eines Amtes mit d-m an-das ganze Amt oder Zunft geschriebenen Brief, zu 

verh^mlichen oder zu entsiegeln, dergleichen Briese 
sollen vielmehr, bey Strafe einer an die Handwerks-
Kasse zu entrichtenden Geldbuße, an den Amts-Ael-
termann und die Aeltermanns-GeWfen abgegeben 
werden. Auch sollstch niemand unterstehen, von Sa­
chen, die seine Zunft oder Amt betreffen, an ein an­
deres Amt, weder innerhalb noch ausserhalb des 

Reichs, 



Reichs, ohne Vorwissen des Amts-Aeltermanns lind 
der Aeltermanns-Gehülfen, zu schreiben, noch ir­
gend etwas, das ihm, in Sachen, die seine Zunft 
oder Amt betreffen, gemeldet worden ist, zu verheim­
lichen; wer Hiewider handelt, soll die nemliche Geld­
buße erlegen. 

?2. 

Wenn jemand eine Sache, worüber im Amte Ni-m-md soll etwas 
bey verschlossenen Thüren gesprochen worden ist, je-solch-" Pm°nen, denen-« 

manöen, dem solches nicht zu wissen gebührt, kund »» wissen z-bühr», 

thut, so soll er, wenn er dessen völlig überführet wird, ««4-«. 
eine Geldbuße an die Handwerks-Kasse erlegen. 

?z> 
Wenn ein Meister oder Gesell vor dem Amte oder Niemand soll dem«»-

der Handwerks-Zusammenkunft über einen änderndem >»s Wort falle». 
Klage erhebt, so soll kein dritter Meister oder Gesell, 
ohne gefragt zu werden, sich in ihre Rede mischen, 
oder den Partheyen ins Wort fallen, wer Hiewider 
handelt, soll eine Geldstrafe zu erlegen gehalten seyn. 

94. 
Wenn jemand im Amte oder der Handwerks- Niemand soll im Am« 

Zusammenkunft, vor der offenen Amts-Lade, Lärm Lärm mach-». 

macht, oder in ausgelassenem Muthe auf den Tisch 
schlägt, oder jemanden drohet, der soll, er sey wer er 
wolle, eine Geldstrafe zu erlegen gehalten seyn. 

Wenn die im Amte vorgekommene Sachen geen- Niemand s°il seine un-

diqet und die versammelten Handwerker entlassen wftied-nh-it durch Ge­

worden sind, und hierauf jemand von den Handwer-^-r S,r«ße zu 
kern auf der Gasse zu schreyen anfängt und sich be-"^""«» 
schwert,daß man ihn oder einen andern ungerechter 
Weise verurtheilt habe, oder wenn er darüber einem 
seimrMitbrüder,der in derVersammlung gegenwär-
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tig gewesen ist, Vorwürfe macht, so soll er eine Geld­
strafe an die Handwerks-Kasse zu erlegen gehalten 
seyn; weil, wenn er im An te beleidiget worden, er 
solches dem Amts-Aeltermann und denAeltermanns-
Gekülfen anzeigen, keincsweaes aber, auf der Stra­
ße schimpfen und das Kmt schmähen soll. Wenn 
jemand von den Handwerkern solches höret und 
nicht angiebt, der soll die halbe Strafe erlegen. 

96. 
«an sollnu«m»«schol- Wenn ein Handwerker im Amte eingeschrieben 

tine Leute ins Amt auf- werden soll, so muß er keines öffentlich bekannten 
»-hm-»- Lasters schuldig seyn. 

97. 
Ein peinliches Verbre« Wenn ein Handwerker sich eines Verbrechen» 

chen gegen den Frieden g^n den Frieden und Ruhe in seinem Handwerks-
Anite schuldig maa-l, so soll er aus dem Amte ver« 
stoßen und dein Gerichte übergeben werden. 

s». 
Mer ein schweres V-r. Wenn ein Handwerker für schwere Verbrechen 

brechen begangen hat, zur Leibesstrafe verurtdeill worden ist, so verliert er 
wir> aus dem Amte ge- Ladurch zu gleicher Zeit alle Vortheile, die ihm als 
stoßen. zu seiner Zumt geherig, zukäme»», es sey denn, daß 

er seines Verbrechens wegen Verzeihung erhält. 
Nach solchen Vergehen aber, die mit Geldstrafe be­
straft werden, kann ein jeder, wem» er diese Geld­
strafe entrichtet, und denjenigen, die er belediget, 
Genugthuung geleistet hat, wieder in den Zusam­
menkünften erscheinen, und soll niemand deshalb 
aus dem Amte verstoßen werden. 

yy. 
Wer B-Utelschnelde. Wenn ein imAmte eingeschriebenerHandwerker, 

vo, begeht, wird aus dem von jemanden Arbeit angenommen hat, und hierauf 
»«t« gestoßen. felbige vertauschet, oder verfälscht abliefert, oder im 

Maas und Gewicht betrügt,oder etwas unterschlägt, 
oder 



oder durch andern dergleichen Betrug, sich ohne Wisi 
sen und Einwilligung des Eigenthümers etwas an­
maßet, das ihm nicht zugehoret, und sich jemand 
beym Amte über einen solchen Handwerker beschwe» 
ret, so soll das Amt solches durch zwey zünftige Mei­
ster untersuchen, und den Schaden oder Verlust 
doppelt ersezen lassen. Wenn die Sache weniger 
als fünf und zwanzig Rubel beträgt, so soll ein sol­
cher Handwerker als ein Beutelschneider aus dem 
Amte gestoßen, und allen zükstigen Handwerkern 
sich mit ihm in Unterredung einzulassen oder Um­
gang zu haben verboten werden, bey Strafe eines 
halben Rubels, für jedesmal, daß einer sich mit ihm 
in ein Gespräch eingelassen hat; auch soll wegen ei­
nes solchen Beuteischneiders ein Auszug aus dem 
über ihn gesprochenen Urtheil an die Amts-Stube 
angeschlagen, und dem Stadt-Magistrat oderRath« 
Hause darüber Bericht abgestattet werden. 

Es wird den Handwerkern verboten, altes für K-m Handwerker M 
neues, oder irqend eine Sache für eine andre zu ver-^-cs für n-u-s, oder -in« 
kaufen; wer hiewider handelt, soll eine Geldstrafe Sache l»r -in« and»« 
an die Handwerks-Kasse erlegen, und allen Schaden 

und Verlust, demjenigen, welchem er verursacht 
worden ist, zu ersezen gehalten seyn. 

IQ!. 
Wenn ein Handwerker von jemanden Arbeit an- D-r verursacht- Sck>a> 

genommen Hut, und selbigem dadurch «schaden und d- »nd V-riust so» völlig 
Verlust verursacht als: zum Beyspiele, wenn er die"lh' "-rd-n. 
Sache zerbricht, oder begießt, oder zerreißet, oder aus 
andere Art verdirbt, oder zu lange liegen läßt, und 
deshalb im Amte Klage erhoben wird, so soll das Amt 
solches durch zwey zünftige Meister unkersuchen und 
allen Verlust und Schaden völlig ersezen lassen, über 

dieses 



«4 -----------

dieses aber den Schuldigen zur Entrichtung einer 
Geldstrafe an die Handwerks-Kasse anhalten, so viel 
nemlich das Amt auf solchen Fall festsezen wird. 

IQ 2. 

Strafe, w-nn die Ar- Wenn ein Handwerker eine von ihm angenom-
beit nicht zur bestimmten mene Arbeit nicht zur bestimmten Zeit fertig liefert, 
Zeit «-liefert wird. und deshalb im Amte Klage erhoben wird, so soll 

das Amt die Sache untersuchen und dm Schuldi­
gen zu einer Geldstrafe verurtheilen. 

roz. 
Welche Tage Arbeits-- Die Arbeitstage der Handwerker sindsechs 

»der Feiertage sind. Tage in der Woche; an den »Sonntagen aber und 
den zwölf Feiertagen soll niemand ohne äußerste 
Nothwendigkeit arbeiten. 

104. 
Bon V-rsäumniß der Wenn ein Handwerker eine Arbeit angenom-

Urbeitstage. mm hat, und hierauf einen Arbeitstag ohne Noth 
unthätig zubringt, und deshalb im Amte Klage er­
hoben wird, so soll das Ann die Sache untersuchen, 
und den Herumtreiber zu einer Geldstrafe verur­
theilen; so viel nemlich die Anus-Zusammenkunft 
auf solchen Fall festsetzen wird. 

105. 
Von den täglichen Ar- Die täglichen Arbeits - Stunden eines Hand-

b-itsswnden, werkers sind: von sechs Uhr Morgens, bis sechs Mr 
Abends, ausser einer halben Stunde zum Frühstück 
und anderthalb Stunden zum Mittagsessen und 
Ausruhen. 

106. 

Bon Lxrsämnniß der Wenn ein Handwerker von jemanden Arbeit an-
Arbcitsstunden. genommen hat,und hieraufdie taglichenArbeitsstun-

den ohne unumgängliche Nothwendigkeit versäumet, 
und jemand deshalb im Amte Klage erhebt, so soll das 

Amt 
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Amt die Sache untersuchen, und den Herumtreiber 
für jeoe versau,me Stunde eine Geldstrafe erlegen 
lasscn; so viel nemlich die Handwerks-Zusammen­
kunft auf solchen Fall festsezen wird. 

Wenn ein Handwerker Arbeit angenommen FSrnjchtlich-sHeruM 
hat, und hierauf sich die Nacht herumtreibt, oder mibe» G-ldbuß-. 
ohne unumgängliche Nothwendigkeit nach zehn Uhr 
des Abends nicht zu Hause ist, und hierüber imAm-
teKlage erhoben wird,so soll dasAmt oieSache un­
tersuchen und den Herumtreiber, für jede Stunde, 
die er nach zehn Uhr des Abends nicht zu Haufe ge­
wesen ist, eine Geldstrafe erlegen lassen, so viel nem­
lich die Handwerks - Zusammenkunft auf solaM 
Fall festsezen wird. 

TOS. 
Kein Gesell soll sich unterstchen, ohne Vsrwisi Ein TM M -h« 

sen und Erlaubniß seines Meisters ausser dessen Hau-'des Meisters Erlaubniß 
se zu schlafen, besonders aber ist ihm verboten, die »'He -u»-c»-« Haus-
Lehrlinge in Wirthshäuser und unerlaubte Zusinw schlafen. 
nlenkünste mit sich zu führen. Wer hiewider han­
delt, soll eine Geldstrafe erlegen. 

^ 10?. 
Wenn ein Handwerks - Gesell oder Lehrling, so Ei» GM «i-r e-hr-

lanze er beym Meister ist, ohne Vorwissen dieses sei- img, d-r ohne V-rwissm 
neö Meisters von jemanden Arbeit übernimmt, und se'M's M->st-rs Arbeit 
desh.üb entweder voat Meister selbst oder vonjemand Le­
anders i n Amte Klage erhoben, oder die Sache auf̂ "«'̂  »el-gt. 
ei.'.e andere Art ruchtbar wird, so soll das Amt die 
Sache untersuchen, und gedachten Gesellen oder Lehr­
ling, auf zweymal so viel Tage als er ohne Vorwisi 
sei» seines Meisters gearbeitet hat, ins Gefängniß 
sezen lassen, nach ausgestandener Gefängnißstrafe 
aber soll er von keinem zünftigen Meister wieder an­
genommen werden. 

I 110. 



«oft der Beleidigung ̂  Wenn ein Gesell oder Lehrling, während daß 
des Meisters. er bey einem Meister in Diensten ist, diesen seinen 

Meister durch verbotenen Umgang mit dessen Frau 
' oder Tochter beleidiget, und deshalb vor dem Amte 

Beschwerde geführt oder die Sache auf eine andere 
Art rüchtbar wird, so soll ein solcher Gesell oder 
Lehrling auf ein halbes Jahr ins Zuchthaus gesezt, 
nachher aber von keinem zünftigen Meister wieder 
angenommen werden. 
i  III. 

Wer nicht seine Strafe Wenn ein Handwerker, die ihm durch einen 
«n tue Handwerks-Kasse Spruch desHandwerkS-AmtS auferlegte Geldstrafe 
«legt, w.rt> dem Stadl- Nicht freiwillig an die Handwerks-Kasse entrichtet, 
^üb»li-fer°t  ̂soll er dem Stadt-Magistrate oder Rathhause 

überliefert, und von selbigen dieseStrase doppelt zu 
erlegen angehalten werden; einen Theil nemlich an 
die Handwerks-Kasse, den andern an die Stadt-
Kasse. 

112. 
Die Zusammenkunft Es wird alle Jahr einmal in der Zusammenkunft 

des Handwerks Amts be-hxrHandwerker bestimmt,wie groß dieSummeder 
silmmt jährlich die m den  ̂jxyem Fall zu erlegenden Geldbuße seyn soll, das 
Keldbu5m  ̂ "°"ist: wie viel in diesem Jahre die Geldstrafen für die-

° ' jenigen Fälle der Strafpunkte, die der Bestimmung 
des Amts überlassen sind, ausmachen sollen. 

'  I I I .  

Von wiederholten V-r- Wenn jemand mehrere male sich desselben Ver­
sehen. gehens schuldig macht, der soll bis zum dritten male 

diejenige Summe, die in den Strafpunkten für die­
sen Fa ll bestimmt ist, doppelt zu erlegen gehalten seyn; 
wenn er stch aber dieses Vergehens mehr als drey 
mal schuldig macht, so soll er auf so lange als es die 
Zusammenkunft des Handwerks-Amts für gut be­

finden 
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finden wird, ins Zuchthaus gesezt und aus demAm-
te ausgeschlossen werden. 

114. 
Es wird der freyen Willkähr der Handwerks- V°»d«m G-ldb-vtra-

Zusammenklmst überlassen, od bey der alle vier Mo-«e bey der »i-rm»»-»«-
natt, nach einer von Seiten des Amts-Aelterman-ch^" Z«i»mm-»ku»st. 
nes und derZleltermanns-Gehülsen geschehenen Än-
sagung, zu haltenden Zusammenkunft des Hand­
werks-Amts, jeder Handwerker etwas zur Hand­
werks-Kasse beyzutragen habe, und wie groß dieser 
Beytrag seyn soll,welches dieHandwerker allx JOr 
einmal in ihrer Zusammenkunft zu bestimmen und 
festzusezen haben. 

Es wird den Handwerkern verboten, fremde Ar-  ̂ V-rb-t, fremd- Arbeit 
beiten für die ihrigen auszugeben, oder mit fremder für ws-w- «usM-b-n. 
Arbeit zu Händeln, oder Waaren ihres Handwerks Ha»»-
zu verschreiben, oder ein fremdes Handwerk zu trei<^" ̂  
ben, wer Hiewider handelt, soll eine doppelte Geld­
strafe erlegen, einen Theil nemlich an sein Hand­
werks-Am:, den andern an das Amt desjenigen 
Handwerks, dessen Arbeit er sich angemaßt hat. 

116. 

Wenn der Stadt-Magistrat oder das Rathhaus D-r Stadt-Magistrat 
findet, daß ein Handwerks-Amt, entweder durch «Kid-- die B-rg-hung-« 
Versäumniß oder Misbrauch oder Ueberrretung,d-s Handwerks-Ams. 
der Handwerks-Ordnung zuwider handelt,so sollen 
sie dteses an dem Amte, dem Anits-Aeltermann, und 
den Aeltermanns-Gehülfen ahnden. 

117. 
Damit aber alles in vorstehenden Punkten ent- s>°n d-r Aufr-Hthal-

haltene gehörig und aufeine seinem Endzwecke völlig mng und B-obachmng 
entsprechende Art erfüllet werde, so wird hiemit ästenderHandw-rks-Srdn«»t. 

I 2 Stadt-
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Stadtmagistraten aufs schärfste anbefohlen, für die 
Beobachtung der Handwerks-Ordnung unermüdet 
zil wachen, und niemanden eine Uebertretung der­
selben zu gestatten. Ueber diefes sollen gedachte Ma­
gistrate die besondere Anordnungen cder Schrägen 
(Obräd) jedes Handwerks von neuem durchsehen, 
in selbigen alles den vorstehenden allgemeinen Re­
geln gemäß einrichten, und sie hierauf wiederum 
denjenigen, denen sie zugehören, abliefern; wobey 
zur Abwendung aller Zwistigkeiten und Misver-
standnisse, die aus so verschiedentlich abgefaßten An­
ordnungen entstehen könnten, iuf folgende Art ver­
fahren werden foll. Der Stadt-Magistrat unter­
sucht zuerst mit genauer Aufmerksamkeit die beson­
dere Schrägen jedes Handwerks, richtet selb ige nach 
dieser allgemeinen Verordnung ein, undubergiebt 
sie dem Gouvernements-Magistrat, welcher sie nach 
einer von seiner Seite geschehenen Untersuchung 
mir beygefügtem Gutachten der GoUvernements-
Regiernng zur nochmaligen Erwägung und weitern, 
gehörigen Orts zu thuenden Vorstellung, einsendet, 
damit in allen Städten in Rücksicht dieser Anord­
nungen und Schrägen eine völlige Gleichförmigkeit 
beobachtet werde. Sobald hierauf der Stadt-Ma­
gistrat Machte Schrägen znrück erhält, so soll er 
selbige wiederum denjenigen Handwerks-Aemtern, 
welchen sie zugehöten, abliefern. Uebrigens wird 
hiebey allen obrigkeitlichen Personen anbefohlen, 
daß sie, ihrer Amtspflicht zufolge, den Stadt Ma­
gistrats, st» bald sie es verlangen, in Mm, was die 
Ausführung und Beobachtung versiebender Anord­
nungen und Vorschriften, folglich die Vervollkomm­
nung und das Beste der Handwerke betrist, Hülftei­
che Hand bieten sollen. 

 ̂ Von 



I.. 
Von Fremden, oder Gästen aus andern 

Städten und Landern. (Inogorodnüe 
i mostrannue Gosti.) 

124.  

Es wird hiemit den fremden Religionsverwand- Frey« R-Wons - in­
ten, oder Fremden ans andern Städten und Län-bung für fremde Reu­
dern, eine freye Uebung ihrer Religion verstattet;s>°"sv-rwandl-n aus an-
wie solches schon vor diesem, von den weisen Rußt- ̂ >> Sckdten und La»-
schen Monarchen Unsern Vorfahren, glorreichen^"' 
Andenkens, und von Uns feldst, verordne; und be­
stätig.'! worden ist; damit alle in Rußland wohnen­
de Völker, Gott den Allmächtigen in ihren verschie­
denen Sprachen nach dem Geftz und Glauben ih­
rer Voreltern loben, Unsere Regierung seegnen, und 
den Schöpfer derWelt um Vermehrung der Wohl­
fahrt und Befestigung der Macht des rußischm 
Reichsanflehen. 

125. 
Die lateinisch - römischen Kirchen und Patres Die w-misch - rSmi-

sollen unter der Gerichtsbarkeit des eben dieser Kon- fch-nKir-h-n st-h-n »»-->-
feßion zugethanen Weisruffischen Erzbifchofs stehen, W->sruß>fthen Er,-
der seinen <viz im Mshilewfchen Erzbisthume hat. 

126«.  

Die Augsburqishe Konfeßionsverwandten sol- FördieAugsbur?ische 
len in geistlichen Sachen unter ihren Konsistorien K-nf-ßioneserwandmi, 
stehen, welche von Ihro Kaiserlichen Majestät, so- werd-n K-us-st-rien -r-
wohl in den Hauptstädten als in andern Gouverne-
mentsstädten, wo solches nöthig seyn möchte, errich­
tet werden, ans geistlichen und weltlichen Beysszern 
bestehen, und sich in ihren Kirchens'chen, der Erhal­
tung guter Ordnung, nach ihren Gebrauchen, be­

fleißigen 



fleißigen sollen. Diese Konsistorien sollen die Ge­
richtsbarkeit und Aufsicht über die Kirchen und Pa­
stores gedachter Augöburgischen Konseßion haben, 
nach Vorschrift der deshalb gemachten Anordnun­
gen Schulen errichten, zur Bssezung der erledigten 
Pastorenstellen geschickte Leute znzuz:chen bemüht 
seyn, und die untüchtigen Kirchenbedtemen absezen. 

12/. 

Bon Errichtung des Wenn sich in einer Stadt, fünf hundert oder 
Stadt-Magistrats einer mehrere Familien aus andern Städten und Ländern, 
Stadt, w° fünfhundert niedergelassen haben, so wird hiemit erlaubt, den 
sr-md- oder auslanduch- Stadt-Magistrat solcher Stadt halb aus Russen, 
Zamilien wohnhaft sind. aus Ausländern zu errichten: nemlich so, daß 

die Anzahl der rußischen Bürgermeister und Rath­
männer nach wie vor verbleibe, den Fremden und 
Ausländern aber frey stehen soll, eben so viele Glie­
der zu wählen; worauf der also eingerichtete Stadt-
Magistrat alle vor ihn gelangende Sachen entschei­
det, die Russen nemlich in rußischer, die Ausländer 
aber in ihrer eigenen Sprache. (Eben dieses ist 
auch von den Zünfte»» zu verstehen.) 

128. 
Von Einrichtung des Wenn stch in einer Stadt, wo ein Zollamt ist, 

Zoll - Gerichts in einer fünf hundert oder mehrere Familien aus andern 
Stadt, wo fünf hundert Städten und Ländern, niedergelassen haben, so wird 
ftemde oder auslandiiche ^^mit erlaubt, das Zoll Gericht dieser Stadt halb 
Faimli-N whhfs . ̂  Russen, halb mit Auslandern zu besezen. 

129.  

Von d-r den Fremden Es wird den Frmden und Ausländern, welche 
undAukiänd-r» -rch-.lt-n sjch in einer Stadt niedergelassen haben, erlaubt, sich 
Erlaubiuk nach (.nmch- ihrer Familie und ihrem Vermögen wiederum 

^wled^mw^^us dieser Stadt wegzubegeben, nachdem fie nemlich 
»ubea-ben solches dem Stadt-Magistrat angezeiget, ihre Gläu-
' ' biger 



big?? befriediget, und der Stadt dreyjährige Stadt-
Aog 'iben entrichtet haben. Wenn aber jemand sich, 
ohne de,,« Stadt-Magistrat Anzeige zu thun, und 
ohne seine «schulden noch die dreyjähriqen Abgaben 
zu bezahlen, wegbegeben sollte, so hat der Stadt-
Magistrat dieses, init Anzeiae de? Kennzeichen sol­
cher Person, durch die Zeitungen bekannt zu ma­
chen; damit sich ein jeder vor einen solchen entwi­
chenen Schuldner hüten könne. 

izo. 
Es wird hiemit den Ausländern die Erlaubniß Di-Ausländer kS-m-« 

bestätiget, im Gouvernement Fabriken und Manu-Fabrik» und Manufak-

fakturen anzulegen, zu besizen und zu unterhalten.""'Mn und um-r-
halten. 

IZI. 
Es wird hiemit den Ausländern die Erlaubniß D!-Ausländ-r kö-m-,, 

bestätiget, im Gouvernement Hütten und Werke Hü»-n undW-rk- «nie-
und andre dergleichen Anlagen (isawodü) zu errich- s°" «nd »nt-rhalt-n. 
ten, zu besizen und zu unterhalten. 

XI. 
Von den Freiheiten der namhaften Bürger. 

IZ2. 

Namhafte Bürger sind i.diejenigen,welche,nach- Namhafte Bürger, 
dem sie schon einem Stadt Dienste vorgestanden, und 
bereits den Titel der Achtbaren (Stepennüe) erlangt 
haben, zum zweyten male gewählt worden sind, und 
hierauf den Dienst eines bürgerlichen Beysizers deS 
Gewissengerichts,oder einesBeysizerS desGouverne-
ments-Magistrats,oder eines Bürgermeisters, oder 
eines Hauptes der Bürgerschaft, rühmlich verwal­
tet baben. 2. Gelehrte, die Attestate oder riftliche 
Zeugnisse einer Akademie oder Universität über ihre 

Gelehr-



Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit vorzeigen kön­
nen, und nach geschehener Prüfung von den rußischen 
hohen Schulen dafür erkannt worden sind. Z.Künst­
ler der drey schonen Künste, nemlich der Baukunst, 
Mahlerey und Bildhauerkunst, und Musikkomponi-
sten, welche Glieder einer Akademie sind, oder Aka­
demische Zeugnisse über ihre Kenntnisse und Geschick­
lichkeit vorzeigen können, und nach ihre Prüfung 
von den rußlfchen hohen Schulen dafür erkannt wor­
den sind. 4. Kapitalisten von jedem Stande und 

.Gewerbe, welche über fünfzig tausend Rubel Kapi­
tal angeben. 5. Banquiers, welche Wechselgeschäf­
te treiben, und zu diesem Geschäfte ein Kapital von 
hundert tausend bis zweymal hundert tausend Ru-
vel angeben. 6. Großhändler, die keine Buden ha­
ben. 7. Schiffsherren, welche eigene Schiffe in der 
See haben. 

»zz. 
Erlaubniß, in -in«r Es wird den namhaften Bürgern erlaubt, in 

jw-yspännigeii und vier, her Stadt in einex mit zwey oder vier Pferden be-
spaun.g-n Km,che zu sah- spannten Kutsche zu fahren. 

I Z 4 .  

Erlaubniß, Höf- und Es wird den nahmhaften Bürgern erlaubt, Hö-
Sild" "hab-n  ̂ der fe und Gärten ausserhalb der Stadt zu haben. 

iZ?> 
Namhaft-Bürger sind Die namhaften Bürger sind von Leibesstrafe 

frey von Leibesstrafe, 

iz6. 
Von Fabriken, Werken Es steht den namhaften Bürgern frey, Fabri-

und Schlffen. ken, Hütten und Werke und andre dergleichen An­
lagen , (Sawodü), wie auch allerhand See- und 
Fluß-Schiffe und Fahrzeuge, anzulegen, zu besizen, 
und zu unterhalten. 

iZ7. 



IZ7. 
Von den Enkeln eines namhaften Bürgers, W-nnd-rNater.S-h» 

deren t^rokvater und Nater. s« >vie unbe-und Enkel namhaste Bm-

IZ8. 

Es wird niemanden untersagt, sich unter die Von d-r Freiheit, sich 
Beysaßen (Poßadskie) einer vtaot einschreiben zu«»«- di- B-ysaß«» -m. 
lasseik. schr-ib-n zu lassei». 

Wenn ein unter der Gerichtsbarkeit des Oeko- V-n d-„ Bau-r», di-
nomie-Direktors stehender Bauer, sich unter die sich «m-r di-s-ps»?«» 
Beysaßen einer Stadt einschreiben läßt, so muß er einschreibe» lag-«, 
bis zu einer neuen Reichs-Revision, seine Bauer-
Abgaben an Hein ihm angewiesenen Orte, und zu­
gleich als Beysaße die Abgaben der Beysaßen ent­
richten. 

Ein jeder, der unter die Beysaßen eingeschrieben Di- B<p«->ß-n kSime» 
ist, hat die Freiheit, allerhand Werkstühle (Stanü)W-rkstühl- «»d Ma-m« 
anzulegen, und aus selbigen allerley Arbeiten zu ver-fatmren hahe«. 
fertigen, ohne dazu einige besondere Erlaubniß oder 
Genehmigung abzuwarten; weil hiemit und Kraft 
dieses, allen und jeden die Freiheit ertheilt wird, will-
kührlich allerhand Werkstühle und Manufakturen 
zu besizen und anzulegen, oyne deshalb um irgend 

terer berechtiget, um dm 
Adel AnsuHuRg ju thu«. vcro.ieben sins, wird dem ältesten die Berechtigung 

zugestanden, wenn er sein dreyßigstes Jahr zurück­
geht u-.'d bis dahin ein untadelhaftes Lebei» gefüh­
ret hat, um den Adel Ansuchung zu thun. 

Von den Beysaßen und ihren Freiheiten 
überhaupt. 

K 



eine besondere Erlaubniß einer höhern oder niedern 
Stelle Ansuchung zu thun. 

Von Duden mit«igenen Es ist den Beysaßen^erlaubt, in dem Hause, wo 
' "N. ein jeder selbst wohnt, eine Bude mit felbstverfer-

tigten Manufakturen oder andern Kramwaaren 
(Melotsch) zu halten. 

142. 

Bon andern G-wn- Es ist den Beysaßen nicht untersagt, Wirths-
»-N undHandch>-rung-n, Herbergen, öffentliche Badstuben, Garkü­

chen und Gasthöfe sür Reisende, zu befizen und zu 
unterhalten. 

-4Z.  
Erlaubniß, fkrdie B-p- Es ist den Beysaßen nicht untersagt, Krons-

faßeii. Krons-L>-ftrunz?n Lieferungen und Pachten zu übernehmen, bey wel-
und Pachten, nach Maa  ̂ Krons-Lieferungen und Pachten, einem jeden 
w-lch-m1hr-S.adwtg  ̂unausbleiblich so viel Kredit zugestanden werden 
den einq-richm sind, z«M, als das Kapital, nach welchen: seme Abgaben 
üb"-nchm-n7 alsBeysaße, eingerichtet smd, beträgt. 

144. 
Erlauwiß. mit aller- Es ist den Beysaßen nicht unterAzt, Früchte, 

Hand klein-» Waaren zu Dbst, und allerhand andern Kleinigkeiten (Melotsch) 
Handeln. zu verkaufen. 

14;. 
B-rb»t, in d-r S-adt Es ist den Beysaßen untersagt, in einer Kut-

in einer Kutsch- und mit sche und mit zwey Pferden zu fahren. 
zwey Pferden zu fahren. 

0. 
Von den Stadt-Einkünften. 

146. 

Stadt -Einkünfte »°n In jeder Stadt, in welcher einSee-oderGrenz-
»er Zoll - Einnahme. Zollamt errichtet ist, soll dem unter dem 22sten Sep­

tember 1782 ertheilten Befehl zufolge, von den ein-
kom 



kommenden Waaren, auf jeden Rubel Zoll zwey 
Kopeken, von den ausgehenden Waaren aber, auf 
jeden Rübe! Zoll ein Kopek, für die «vtadt gehoben 
werden. 

147. 
In denjenigen Städten, wo der Verkauf der Einkunft- v-„ 

Getränke, zufolge der Branöweins-Ordnung, derdemB-rkauf»-rSerrä«K.. 
Krone eigen ist, wird der Stadt, von dem bey der 
Einnahme für die Getränke erhaltenen Gewinnste/ 
ein Prozent zugestanden. 

148. 
Das Vermögen der ausgestorbenen Bürger- D-sB?rm!g-»d«rauz-

Familien einer Stadt, folt zu den Einkünften vers<r°rb-n-» Bürg-r-F-, 
Stadt geschlagen werden. «-!>«»d-r s-ad-. 

l4y. . 
Wenn auf dem Grunde und Boden oder den Einkunft« »»»Mühl-». 

Ländereyen einer Stadt, bequeme Stellen zur An- FnHer-v-n und s-hr-n 
legung von Mühlen, Fischereyen und Fähren, be-^ur^« Smdtgmnd-. 
finolich sind , so gehören die von dergleichen Anstal­
ten zu ziehende Einkünfte der Stadt. 

1)0. 
Die Strafgelder, welche in einer Stadt von den V°„ d-» Strafgeld««, 

Kaufieuten und Bürgern derselben eingetrieben d-r Bürger. 
werden, gehören zu den Stadt-Einkünften, und sol­
len bejönoers zu denjenigen Gegenständen, welche 
der Aufsicht des Kollegiums der allgemeinen Für­
sorge anvertrauet sind, verwandt werden. 

Die Stadt-Einkünfte sollen zu nichts anders V°„ Anw-nduug d-r 
als zu den gefezlichen Ausgabe»» der Städte per-S'aw Einkunft-, 
wandt werden. 

152. 
Die gefezlichen Stadt-Ausgaben sind: 7  ̂DieUn- Worin di-StM-«»»-

terhaüung ocrMagistrate und andererPer>onen,wel-g»b-n b-st-hm s°»-n. 
K 2 che» 



chen für ihre Stadtdienste eine Besoldung bestimmt 
ist. 2) Die Unterhaltung der Stadt-Schulen und 
anderer dem Kollegio der allgemeinen Fürsorge an­
vertrauten Stiftungen, z) Zum Stadt-Bau und 
Ausbesserung der Stadt - Gebäude. 

erlaubniß,Banken an« Es wird den Städten erlaubt, von den nach Be-
Megkn oder Kapitalem sorgung ihrer Stadt-Ausgaben übrig bleibenden 
-ffenti.che Banken i" le-Geldern, nach Vorfthrift der allgemeinen Reichsge-
' seze,Banken anzulegen, oder solche Gelder, zur Ver­

größerung der Summe, in die bereits errichteten 
öffentlichen Banken zu legen. 

154. 
Ausser d-r bestimmten Die Stadt-Gemeinden sollen,ausser den bestimm-

Stadt-Ausgaben, sollenten und ftstgeftzten Ausgaben, die Stadt-Einkünfte 
« n«>. nicht eigenmüthig verwenden, oder neue Ausgaben 
mach. Werl n ^machen Wenn sse aber etwas zum gemeinen Be­

sten, zum Nuzen oder zur Zierde der Stadt, zu ver­
wenden für nöthig finden, so sollen sie solches dem 
Gouverneur vorstellen und dessen Erlaubniß erwar­
ten. 

155. 
«onüsblegung der Rech- Die Stadt-Gemeinden sollen von ihrerStadt-

»ungeii über die Eiimah- Einnahme und Ausgabe dem Gouverneur Bericht 
me und Ausgabe einer abstatten, und ihre Rechnungen dem Kameralhofe 

einsenden. 

?. 
Von dem gemeinen Stadtrathe und dem sechs­

stimmigen Stadtrathe. 
156. 

Berechtigung d-r Stäb- Es wird hiemit den Stadt-Einwohnern erlaubt, 
«e, einen g meinen Stadt-einen gemeinen Stadtrath (obschtschaja Gorodskaja 
»ach zu -rrich-e». Duma) zu errichten. 

157. 
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Der gemeine Stadtrath bestehet aus demHaupte Was für<p-rs°n«nd«n 
derBürgerschaft,und denWortführern oderStimm- g-m-in-« Smdlrarhaus-
habern (Glaßnüe) der würkiichen Stadt-Einwoh-'«^«'-
ner, der Gilden, der Zünfte, der Fremden oder Gäste 
aus andern Städten und Ländern, der namhaften 
Bürger, und der Beyfaßen. Eine jede von diesen 
Abtheilungen hat eine Stimme (Goloß) in der 
Stadt-Gemeinde. 

!s8. 
Zur Errichtung der Stimme der würklichen Errichtung d-r Snm. 

Stadt - Einwohner, versammeln sich selbige alle drey ̂  d-rw»rkl,ch->i Smw 
Jahre in jedem Theile der Stadt besonders, und E»»v°h»er. 
wählen durchs Ballotiren einen Stimmhaber oder 
Wortführer. Jeder dieser Wortführer der würk­
lichen Stadt-Einwohner, soll sich beym Haupte der 
Bürgerschaft melden. 

lZ). 
Zur Errichtung der Stimme der Gilden, ver- Errichtung d-r Stimm« 

sammelt sich jede der Gilden alle drey Jahre befon-d-rMd-n. 
ders, und wählet durchs Ballotiren einen Wortfüh­
rer. Jeder dieser Wortführer, soll sich beym Haupte 
der Bürgerschaft melden. 

ido. 
Zur Errichtung der Stimme der Zünfte, ver- Errichtung d-r St>m-

sammelt sich jede Zunft alle drey Jahre besonders,«-d-r zünste. 
und wählet durchs Ballotiren einen Wortführer. 
Jeder dieser Wortführer soll sich beym Haupte der 
Bürgerschaft melden. 

161. 

Zur Errichtung der Stimme der Fremden oder Errichtung d-r S-im-
Gäste ans andern Städten und Ländern,versammeln m- d-r Fr-md-n «d-r 
sich selbige alle drey Jahre, jede Nation besonders, Gast-. 
und wählen durchs Ballotiren, jede Nation für sich 
einen Wortführer. Jeder dieser Wortführer soll 
sich beym Haupte der Bürgerschaft melden. 

162. 



162. 
Errichtung d-rStimm- Zur Errichtung der Stimme der namhaften 

der namhaften Bürger. Bürger, versammeln sich selbige alle drey Jahre, 
nach ihren sieben in der Erklärung des 6?sten Punkts 
angezeigten Abtheilungen, von welchen jede, sobald 
sie aus mehr als fünfPersonen besteht, durchs Bal­
lotiren einen Wortführer wählet. Jeder dieser 
Wortführer soll sich beymHaupte der Bürgerschaft 
melden. 

i 6 z .  
Errichtung der Stimme ZurErrichtung der Stimme der Beysaßen, ver-

d-r B-Pfaß-N. sammeln sich alle drey Jahre die Beysaßen eines je­
den Stadttheils besonders, und wählen durchs Bal­
lotiren, jeder Stadttheil für sich einen Wortführer. 
Jeder dieser Wortführer soll sich beym Haupte der 
Bürgerschaft melden. 

164. 
Vond-rWabld-s sechs. Der gemeine Stadtrath wählet aus seinen Glie-

stinimigtn Stadtraths, dern oder gedachten Wortführern, den sechestimmi­
gen Stadtrath. (schestiglaßnajaGorodskajaDuma.) 

165.  

Was für Personen den Der sechsstimmige Stadtrath bestehet, unter 
s-chsstimmigenStadira-h dem Vorsize des Hauptes der Bürgerschaft, aus der 
Ausmachen. Stimme der wurklichen Stadt-Einwohner, der 

Stimme der Gilden, der Stimme der Zünite, der 
Simme der Fremden oder Gäste aus andern Städ­
ten und Ländern, der Stimme der namhaften Bür­
ger, und der Stimme der Beyfaßen  ̂ Wenn wäh­
rend deß gedachten Termins eine «stelle im sechs­
stimmigen Stadtrathe erlediget wird, so besezt der 
gemeine Stadtrath selbige durch ein neues Mitglied, 
aus derselben Stimme. 

166.  

«üi« die Sli-dtr des In dem Stadtrathe sizen, das Haupt der Bür-
Swdrcachs ihre« Sizgerschast in der Mitte auf einem Stuhle, ihn, gegen­
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übet auf einer Bank, zur Rechten die Stimme der 
Zünfte, zur Linkcn oie Stimme dcr Beosaßen, neben 
ihm, zur Rechten herum auf einer Bank, die Stim­
me der würklichen Smdt-Eimvohner und die Stim­
mt der Fremden oder Gaste aus andern Städten 
und Ländern; zur Linlen herum auf einer Bank, 
die Stimme der namhaften Bürger und die Stim­
me der Gilden. 

167. 
Die Pflichten des Stadtraths sind folgende: Mch"» d!»Sm»tr«ch«. 

1) Den Einwohner der Städte nöthigen Falls Mittel 
und Wege zu Nahrung und Unterhalt anzuweisen. 
2) DieStädtefür «Streitigkeiten und Prozessen mit 
umliegenden Städten und Wohnsizen zu bewahren. 
z) Unter den Einwohnern der Stadt, Frieden, Ruhe 
und gutes Vernehmen zu unterhalten. 4) Alles, was 
der guten Ordnung und Wohlanffändigkeit zuwider 
ist, aus demWege zu räumen, jedoch st daß alle eigent­
liche Polizen-Gefchafte den dazu verordneten Stellen 
und Leuten überlassen werden. ;)DurchFürforge für 
guten Kredit und durch den Gebrauch aller erlaubten 
Mittel,dieZufuhr und denVerkaufaller solcherWaa-
ren und Sachen zu befördern, die zum Wohlstände 
und zur Bequemlichkeit der Einwohner erforderlich 
und dienlich sind. 6) Für Dauerhaftigkeit der öffent­
lichen Stadt-Gebäude, für den Bau nothwendiger 
Gebäude und Sachen, für die Anlegung von Markt-
pläzen, auf welchen das Volk zum Handel zusammen « 
kommen könne, für den Bau und die Einrichtung der 
Anländen, Speicher, Magazine, und überhaupt 
für alles, was der Stadt nothwendig, nüzlich und 
vorcheilbaftsennkann,Sorge zutragen. 7)Für den 
Zuwachs derSt adt-Einkünfte sowohl zumBesten her 
Stadt überhaupt, als auch besonders zur Vervoll­
kommnung aller dem Kollegio der allgemeinen Für-



sorge anvertrauten Stiftungen bemühet zu seyn. 
8) Zweifelhafte Fälle undMisverständniffe in Hand­
werks- und Gilde-Sachen, nach den hierüber ge­
machten Verordnungen, zu entscheiden. 

i6z. 
Der Stodtrach soll sich Es wird dem Stadtrathe untersagt, sich in ge-

nicht m Smchtssachm rechtlichen Sachen zwischen den Stadt Einwohnern 
»Usch«». zu mischen, weil solche Sachen, nach Vorschrift der 

Verordnungen zur Verwaltung der Gouverne­
ments, vor die Magistrate oder Rathhäuser gehören. 

169.  

Aufrechthaltung der Der Stadtrath soll für die Aufrechthaltung so-
Stadt- und Handwerk«-wohl der Stadt - als Handwerks-Ordnung wachen, 
Ordnung. und darauf fehen, daß sie von allen und jedem unver­

brüchlich befolgt werden. 
l?o. 

«erbot, Vorstellungen Es Wird dem Stadtrathe bey der oben im Z7sten 
zumachen ode.Anordnun-Punkte angedroheten Ahndung verboten, solche 
gen zu treffen. d>e der Horstellungen oder Anordnungen zu machen, die 
Ordnung °d-̂ nd-rn G-. ver Stadt - oder Handwerks- Ordnung oder andern 
sezen zuwider sind. Gesezen zuwider laus en. 

171. 
Von dem Bersamm- Der Stadtrath versammelt sich in dem Hause der 

lunzs-Orie des Stadt-Stadt-Gemeinde, und hat sein besonderes Siegel. 
rachs und seinem Siegel. 

17- .  

Sizungs - Termin des Da der gemeine Stadtrath aus Leuten besteht, 
gemeinen Stadtrachs. die in ihrem Handel, Gewerbe, oder Handwerke be­

schäftiget sind, so soll er sich nur einmal in jedem ge­
wöhnlichen SizungS-Termine, übrigens aber zu 
keiner andern Zeit versammeln, als wenn die An­
gelegenheiten oder das Beste der Stadt solches noth­
wendig erfordern. 

i?Z. Zur 



l?z-
Zur gewöhnlichen oder fortlaufenden Befor- Vom s-chsffimmis-a 

gung der oben im i6?sten Punkt angezeigten Ge- Seadimch-. 
schäfte, wird, wie oben erwähnt, der sechsstimmige 
Stadtrath errichtet. 

174. 
Der sechsstimmige Stadtrath versammelt sich, EiMgsterinine des 

tn jeder Woche einmal, es sey denn, daß die Angele- stchsst,mm>g-n Smd«r«. 
genbeiten oder das Beste der Stadt ausser diesen noch ? 
«ine besondere Zusammenkunst desselben erfordern. 

17;. 
Der sechsstimmige Stadtrath versammelt sich s-ch «stimmige 

an eben dem Orte, der zur Versammlung des gemei-!?"dtrach v-rsammei» 
nen Stadtraths bestimmt ist, hat dasselbe Siegel, V-rsamm-
und erfüllet eben dieselben Pflichten. Wenn er Stades und i-m iw 
aber in einer Sache, wegen ihrer Wichtigkeit oder>wess-!hast- säa-
Schwürigkeit zweifelhaft ist, so trägt er selbige der ,«r Entscheidung »°r. 
Versammlung des gemeinen Stadtrachs vor. 

176. 
Wenn jemand mit dem gemeinen oder sechs- «eb-r de« gemeinen od» 

stimmigen Stadtrathe unzufrieden ist, der kann sei- s-chWmmig-nSmw^ch 
ne Beschwerde über selbige beym Gouvernements- »-schw«-- «an sich b-pm 
Magijwate anbringen. E°«»-rn-m-n.s - M»gi-

177. 
. Der Stadtrath soll bey Verwaltung der Stadt- V-« »er D-rwaimng 

Einkünfte und Ausgaben nack Vorschrift des i;i,derSradr-Einkünst-und 
152,15z und i sLsten Punkts dieser Stadt-Ordnung Ausüben, und v°nAbw 
versahren, und nach Vorschrift des 15 5sten Punkts  ̂d-r R-chnunge,,. 
seine Berichte und Rechnungen dem Gouverneur 
und dem Kameralhose einsenden. 

L 178. 



,?z. 
Von d-r gegenseitigen Die Stadt-Magistrate und alle andere Ge-

Hülfleistuna in Sachen, rtchtö-Stellen der Stadt, sollen den gesezmaßigen 
di-denKaistriich-nDi-nstFoxtzxrungen des Stadlraths ein Genüge leisten, 
und das gemeine Beste und in allen Fällen, wo es das Beste des Dienstes 
betreffe». Kaiserlicher Majestät und die Erhaltung guter 

Ordnung und Ruhe erfordert, einander hülfteiche 
Hand bieten. 

3>l mehrerer Bestätigung alles oberwähnten, ha­
ben Wir diesen Unsern Gnaden-Brief, enthaltend 
die Rechte und Freiheiten Unserer rreuunterthanigen 
Städte, eigenhändig unterzeichnet und mit Unserm 
Reichssiegel zu bekräftigen befehlen. So geschehen 
in Unserer Residenz-Stadt St. Petersburg, am 
Listen April, im Jahre nach Christi Geburt 1785. 
Unserer Regierung im drey und zwanzigsten. 

Das Original ist von Ihro 57 > Gedruckt beym Senat, 
kaiserlichen Majestät ei- am 24sten April 1785. 
genhändig unterschrieben: 

Katharina. 


